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DGSA Jahrestagung
Am 26. und 27. April 2019 findet die Jahrestagung der
Deut schen Gesellschaft für Soziale Arbeit e. V. (DGSA)
unter dem Titel „Wandel der Arbeitsgesellschaft – So -
zia le Arbeit in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung
und Prekarisierung“ in Stuttgart statt. Der Wandel der
Arbeitsgesellschaft betrifft die Soziale Arbeit in doppel-
ter Hinsicht. Die Auswirkungen auf Biografien, Le bens -
lagen und Teilhabechancen der Adressat*innen ver-
schärfen Ausgrenzung und soziale Ungleichheit. Eben -
so verändern sich derzeit Arbeitsbedingungen und Hand -
lungsspielräume der Profession. 
Anmeldung und weitere Informationen unter:
www.dgsa.de

DVSG Bundeskongress
Die Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Ge sund -
heitswesen e. V. (DVSG) veranstaltet alle 2 Jahre den
Bundeskongress, der für Fachleute des Gesundheits-
und Sozialwesens aus Praxis, Lehre und Forschung und
Selbsthilfe eine bewährte fachliche Diskussions- und

Fortbildungen und Tagungshinweise

Fortbildungsplattform bietet. Foren und Workshops rund
um das Thema „Gesundheit für alle!? Benach tei li gun gen
erkennen – Handlungsspielräume nutzen“ finden mit
einer begleitenden Fachausstellung am 14. und 15. No -
vember 2019 im Kongress Palais Kassel statt.
Anmeldung und weitere Informationen unter:
www.dvsg.org/dvsg-bundeskongress/

Armut und Gesundheit
Im kommenden Jahr widmet sich Armut und Ge sund -
heit dem Motto „POLITIK MACHT GESUNDHEIT” und
will damit den Health-in-All-Policies-Ansatz mit ver -
schie denen Akteuren weiter diskutieren. Das Motto
ent hält bewusst 2 Lesarten: Zum einen ist Gesundheit
immer auch eine Frage des politischen Willens („Politik
macht Gesundheit”), zum anderen stellt Politik einen
ständigen Kampf um Macht zwischen konkurrierenden
Interessen dar („Politik Macht Gesundheit”).
Anmeldung und weitere Informationen unter:
www.armut-und-gesundheit.de

Ethische und qualitative Grundlagen 
der Berufsbetreuung
Der Bundesverband der Berufbetreuer/innen e. V. (BdB)
hat seine Berufsethik und Leitlinien entsprechend der
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Mai
2018 überarbeitet. 

Der BdB versteht die Entwicklung und Verabschiedung
von Leitlinien als einen Schritt zu allgemein akzeptier-
ten Standards für das Betreuungsmanagement. Es wer-
den damit Leitlinien formuliert, die die fachlich kompe-
tente Berufsausübung der Berufsbetreuer*innen und
das Verhalten gegenüber den Klient*innen, den Kolleg* 
in nen, den anderen Partnern im Betreuungsprozess
sowie gegenüber der Öffentlichkeit regeln. Dies fördert
die Weiterentwicklung der Betreuungsarbeit und dient
dem Schutz der Klient*innen. Mit der Behandlung der
Quer schnittsaufgaben soll dem erweiterten Aufga ben -

Leitlinien zum Thema Berufsbetreuung

bereich der Betreuungsvereine Rechnung getragen
werden. Vor dem Hintergrund deutlicher Verän de run -
gen im Betreuungsrecht und in der Sozialgesetzgebung
will der Verband mit Leitlinien zur Erhaltung und För de -
rung der Betreuung als Instrument der Rechtsfürsorge
beitragen. Das Betreuungsmanagement umfasst die
rechtlichen Rahmenbedingungen, die Methodik der
Fallgestaltung und die strukturellen Aspekte. Die Leit -
linien sollen ein Beitrag zu einer effizienten, qualitäts-
vollen und dauerhaften Gestaltung und Steuerung der
komplexen Betreuungsaufgabe sein. 

Download der BDB-Berufsethik und Leitlinien unter:
https://bdb-ev.de/73_Berufsethik_und_Leitlinien.php
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I n der Bundesrepublik Deutschland
wurden 2015 insgesamt 1,28 Mil -
lio nen Bun desbürger*innen recht-

lich betreut (Deinert 2017, S. 2). Im
Rahmen der Erstbestellungen hat sich
der Anteil der rechtlichen Betreuungen
durch Familienangehörige im Zeit -
raum von 2000 bis 2015 von 62,3 Pro -
zent auf 49,7 Prozent deutlich verrin-
gert. Ent spre chend ist der Anteil der
rechtlichen Be treu ung durch Berufs -
betreu er*innen und die Betreuungs -
ver eine von 28,4 Prozent im Jahr 2000
auf 44,4 Prozent im Jahr 2015 ange-
stiegen. Mehr als die Hälfte der Be rufs -
betreuer*innen weist einen Hoch schu l -
 abschluss in Sozial pä da gogik/Sozial -
arbeit auf (BMJV 2018, S. 122). 

Ein Blick auf die Menschen, die recht-
lich betreut werden, zeigt, dass diese
zugleich auch häufig Klient*innen in
Feldern der Sozialen Arbeit sind.
Daraus ergeben sich Überschnei dun -
gen in der Betreuung und Unterstüt -
zung und nicht immer ist klar, welche
Problem- und Lösungsanteile von Be -
treu er*innen und welche von Sozialar -
bei ter*innen bearbeitet werden müs-
sen. Dabei sind Fragen nach der mögli-
chen Rolle der Klinischen Sozialarbeit

im Feld der rechtlichen Betreuung noch
gar nicht gestellt.

Grund genug also, um die Bezüge zwi-
schen rechtlicher Betreuung und der
Klinischen Sozialarbeit zu einem mit
20 Seiten sehr umfangreichen Schwer -
 punkt thema dieser Zeitschrift zu ma -
chen und Leser*innen zur Diskussion
sowie zur Mitgestaltung des Betreu -
ungswesens in Deutschland anzuregen.

Katarina Prchal und Karlheinz Ortmann
leiten das Themenheft mit einem
grundlegen Beitrag ein, in dem sie
einen sozialarbeitswissenschaftlichen
Blick auf die Handlungsfelder der recht-
lichen Betreuung werfen und dabei der
Frage nachgehen, welche Zusammen -
hänge zwischen Klinischer Sozialarbeit
und rechtlicher Betreuung bestehen.
Doreen Schrötter zeigt anhand eines
Fallbeispiels, wie anspruchsvoll und
komplex Problemlagen in der rechtli-
chen Betreuung sein können und wel-
che fachlichen Kompetenzen für die
rechtliche Betreuung erforderlich sind.
Jessica Lilli Köpcke und Christian Au
greifen ein konkretes und dringendes
Anliegen auf und gehen der Frage
nach, wer für die rechtliche Betreuung

von Pflegekindern mit Beeinträch ti gun -
gen besonders geeignet ist, wenn
diese volljährig werden. Alina Schmitz,
Vanita Matta und Dietrich Engels vom
Institut für Sozialforschung und Gesell -
schafts politik stellen einige Ergebnisse
ihrer aktuellen Studie zur Qualität der
rechtlichen Betreuung vor, die im Auf -
trag vom Bundesministerium für Justiz
und für Verbraucherschutz (BMJV)
durchgeführt wurde. Dirk Bra ken hoff
befasst sich in seinem abschließenden
Beitrag mit der Professio na li sierung
der rechtlichen Betreuung, die er als
einen „Ent wicklungsprozess mit Gegen -
wind“ charakterisiert. 

Für die Redaktion, Katarina Prchal 
und Karlheinz Ortmann

Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz (Hg.) (2018): Qualität in 
der rechtlichen Betreuung. Abschlussbericht.
Köln: Bundesanzeiger Verlag GmbH.

Deinert, H. (2017): Betreuungszahlen 2015.
Amtliche Erhebungen des Bundesamtes für
Justiz, der Sozialministerien der Bundesländer,
der überörtlichen Betreuungsbehörden, der
Bundesnotarkammer sowie des Statistischen
Bundesamtes, Stand 1.1.2017. Online verfügbar
unter: https://www.bundesanzeiger-verlag.de/
fileadmin/BT-Prax/downloads/Statistik_Betreungs
zahlen/2015/Betreuungsstatistik_2015.pdf
(01.10.2018)

Editorial
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Katarina Prchal und Karlheinz Ortmann

I n diesem Beitrag möchten wir aus
der Perspektive der Klinischen So -
zial arbeit einen sozialarbeitswis-

senschaftlichen Blick auf die Hand -
lungs felder der rechtlichen Betreuung
werfen. Ziel ist es dabei, den aktuellen
Dis kurs zur Verbesserung der Un ter -
stüt zungs qualität in der rechtlichen Be -
treu ung in Deutschland sichtbar zu
ma chen. Ebenso möchten wir einige
fachliche Argumente liefern, die es
nahelegen, dass sich gerade die Kli ni -
sche Sozialarbeit, die als Fachsozial -
arbeit auf die Unterstützung von Men -

schen mit gravierenden soziopsycho-
somatischen Problembündeln speziali-
siert ist, an der Weiterentwicklung der
rechtlichen Betreuung in Deutsch land
beteiligen sollte. 

Grundsätze und Aufgaben 
der rechtlichen Betreuung 
Wenn ein volljähriger Mensch auf-
grund „einer psychischen Krankheit
oder einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung seine Ange le -
gen heiten ganz oder teilweise nicht
besorgen [kann], so bestellt das Be -

treu  ungsgericht auf seinen Antrag
oder von Amts wegen für ihn einen
Be treuer” (§ 1896 Abs. 1 BGB). Eine
recht liche Betreuung wird vom Be -
treuungsgericht immer für sogenannte
Aufgabenkreise (beispielsweise Ge -
sund  heitssorge, Behörden angelegen -
heiten usw.) eingerichtet, die die Zu -
stän digkeit und Kompetenzen der Be -
treuer*innen markieren (Bun des ver   -
band der Berufsbetreuer/innen, 2017).

In § 1901 Abs. 4 BGB ist festgeschrie-
ben, dass Betreuer*innen im Rahmen

Thema
Klinische Sozialarbeit und 
rechtliche Betreuung



ih rer jeweiligen Aufgabenkreise dazu
beitragen müssen, „dass Möglich kei -
ten genutzt werden, die Krankheit oder
Behinderung des Betreuten zu beseiti-
gen, zu bessern, ihre Verschlim me -
rung zu verhüten oder ihre Folgen zu
mildern“. Dies setzt bei den Be treu -
er*in nen voraus, dass sie mit den
Struk turen und Inhalten der Sozial-
und Gesundheitsversorgung vertraut
sein müssen, um die bestmögliche
Versorgung und Unterstützung recht-
lich betreuter Menschen zu gewähr-
leisten. Ebenfalls deutlich wird, dass
der Gesetzgeber hier die Betreuung
generell als gesundheits- oder rehabi-
litationsorientiert ausgerichtet ver-
steht. So heißt es ebenfalls, dass der
„Betreuer […] die Angelegenheiten
des Betreuten so zu besorgen [hat],
wie es dessen Wohl entspricht. Zum
Wohl des Betreuten gehört auch die
Möglichkeit, im Rahmen seiner Fä hig -
keiten sein Leben nach seinen eigenen
Wünschen und Vorstellungen zu ge -
stal ten“ (§ 1901 Abs. 2 BGB).

Grundvoraussetzung zur Sicherung
des Wohls der zu Betreuenden ist eine
tragfähige (Arbeits-)Beziehung, die es
den Betreuer*innen ermöglicht, die
Vorstellungen und Wünsche ge mein -
sam mit den Betreuten zu erfassen, zu
besprechen (auch zu diskutieren) und
deren Umsetzung sicherzustellen,
ohne die eigenen Vorstel lun gen an die
Stelle derjenigen der Betreuten zu set-
zen. In diesem Kon text scheint die
rechtliche Betreuung ein anspruchs-
volles Gebilde, mit dem neben der Ein -
haltung der Grundsätze und der Be -
arbeitung der Aufga ben be rei che auch
das Wohl und gleichzeitig der Wille der
rechtlich zu Betreuenden sichergestellt
werden muss.

(Persönliche) Qualifikation 
von rechtlichen Betreuer*innen
Ein Be treuungsgericht kann jede natür-
liche Person als Betreuer*in bestellen,
„die geeignet ist, in dem gerichtlich
bestimmten Auf ga benkreis die An ge -
le genheiten des Betreuten rechtlich zu
besorgen und ihn in dem hierfür erfor-
derlichen Um fang persönlich zu be -
treu en“ (§ 1897 Abs. 1 BGB). Betreu -
ungen sollen in erster Linie ehrenamt-
lich – etwa durch Eltern, Kinder, Freun -

de der oder des zu Betreu en den – ge -
führt werden. Personen, die Be treu un -
gen beruflich durchführen, sollen da -
ge  gen nur dann „zum Betreuer bestellt
werden, wenn keine andere geeignete
Person zur Ver fügung steht, die zur
ehrenamtlichen Führung der Betreu -
ung bereit ist“ (§ 1897 Abs. 6 BGB). 
Abgesehen davon, dass Berufsbe treu -
er*innen bei der „erstmaligen Be stel -
lung ein Füh rungszeugnis und eine
Auskunft aus dem Schuldnerver zeich -
nis vorlegen“ (§ 1897 Abs. 7 BGB)
müs sen, setzt der Gesetzgeber keine
besonderen Qua lifikationen für die Tä -
tig keit als Be rufs betreuer*in voraus. 

Oberloskamp et al. verweisen bereits
1992 auf ein Anforderungsprofil beruf-
lich tätiger Betreuer*innen, das „be -
stimm tes, wenn auch begrenzbares
Fachwissen aus Medizin, Psy chologie,
Pädagogik, Soziologie, Recht, Verwal -
tung, Wirtschaft” (Oberloskamp et al.
1992, S. 122) beinhalten sollte. Die Au -
tor*innen kommen zu dem Schluss,
dass die Soziale Arbeit dem geforder-
ten Fachwissen am nächsten kommt
und „der Sozialarbeiter, der – vielleicht
mit Ausnahme der Wirtschaft – zumin-
dest Grundkenntnisse in den genann-
ten Gebieten besitzt” (ebenda, S. 123).
Die Soziale Arbeit verfüge über die
„nötigen Fertigkeiten (Anamnese erhe -
bung, Durchführung von Explora tio -
nen, Verhaltensbeob achtung)” sowie
„Selbstkompetenz” (ebenda, S. 123),
sodass das Studium der „Sozial ar beit”
als geeignetste Grundqua lifi ka tion
betrachtet werden kann. Crefeld weist
mehr als 15 Jahre später ebenfalls
darauf hin, „dass die in der sozialar-
beitswissenschaftlichen Literatur ent -
wickelten Arbeitskonzepte und -me -
thoden eine geeignete Grundlage für
ein qualifiziertes Betreuungsmanage -
ment und für die Unterstützung ehren-
amtlicher Betreuer bieten“ (Crefeld,
2009, S. 6). Hüning und Peter führen
an, dass viele sozialpädagogisch aus-
gebildete Fachkräfte eben diese beruf-
liche Tätigkeit [Berufsbetreuung] „de
facto professionell ausführen und aus-
gestalten“ und „aus einer professions-
theoretischen Perspektive heraus die
Annahme formuliert werden [kann],
dass immer dann, wenn Professionelle
[Betreuer*innen] sozialpädagogisch

agieren, quasi ihrem Wissen und
Handeln – dem beruflichen Habitus –
ein sozialpädagogischer Handlungs -
auf trag immanent“ ist (Hüning und
Peter 2013, S. 217).
Es spricht vieles dafür, dass die Soziale
Arbeit als Profession aus sozialarbeits-
wissenschaftlicher Perspektive auf-
grund ihrer Wissensbestände und
Hand lungskonzepte besonders geeig-
net ist, die berufsmäßig ausgeübte
rechtliche Betreuung durchzuführen.

Aktuelle Anforderungen 
an die rechtliche Betreuung 
Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) hat 2011 den ersten
Staatenbericht der Bundesrepublik
Deutschland zum „Übereinkommen
der Vereinten Nationen über Rechte
von Menschen mit Behinderungen“
vorgelegt, der genauer auf den Artikel
12 der UN-Behindertenrechts kon ven -
tion (UN-BRK), „Gleiche Anerkennung
vor dem Recht“, eingeht. Darin wer-
den unter anderem das Verfahren und
der Stand der rechtlichen Betreuung in
Deutsch land beschrieben. Der Staa ten -
bericht wurde vom Ausschuss für die
Rechte von Menschen der Vereinten
Nationen im April 2015 abschließend
beraten und mit folgenden Be mer kun -
gen in Bezug auf die rechtliche Be treu -
ung in Deutschland versehen: 
„Der Ausschuss ist besorgt über die
Unvereinbarkeit des im deutschen
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) fest-
gelegten und geregelten Instruments
der rechtlichen Betreuung mit dem
Übereinkommen. […]

Der Ausschuss empfiehlt dem Ver -
trags staat: 
n  (a) […] alle Formen der ersetzenden
    Entscheidung abzuschaffen und ein
    System der unterstützten Ent schei-
    dung an ihre Stelle treten zu lassen;
n  (b) professionelle Qualitätsstan-
    dards für Mechanismen der unter-
    stützten Entscheidung zu entwickeln;
n  (c) in enger Zusammenarbeit mit
    Menschen mit Behinderungen auf
    Bundes-, Länder- und Kommu nal-
    ebene für alle Akteure, einschließ-
    lich öffentliche Bedienstete, Richter,
    Sozialarbeiter, Fachkräfte im Ge-
    sundheits- und Sozialbereich, und
    für die Gesellschaft im weiteren
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    Sinne Schulungen zu Artikel 12 des
    Übereinkommens anzubieten […]“
    (Vereinte Nationen 2015, S. 5).
Diese Empfehlungen gaben und ge -
ben dringend Anlass, um über eine zu -
künftige Organisation und Durch füh -
rung rechtlicher Betreuung in Deutsch -
land zu diskutieren (siehe die Beiträge
auf S. 11 und 16). 

Aktuelle Entwicklung 
in der Klinischen Sozialarbeit
Parallel zur Debatte um Selbst be stim -
mung und Teilhabe von rechtlich be -
treuten Menschen im Kontext des Be -
treuungsrechts ist in der (Kli ni schen)
Sozialarbeit – forciert durch die UN-
BRK und das neue Bundesteil habe -
gesetz (BTHG) – ein Paradig men wech -
sel eingeleitet worden, der weg von
der „belagernden Fürsorge“ hin zur
Selbst bestimmung und Teilhabe der
Klient*innen führt. Aus Hilfe emp fän -
ger*innen werden Mitgestalter*in nen
von Unterstützungsprozessen und aus
Expert*innen, die Probleme definieren
und lösen, werden Kata ly sa tor*innen,
die Problemdefinitionen und -lö sun -
gen anregen und moderieren (vgl. Ort -
mann 2018; Ortmann und Röh 2014). 
In diesem Prozess wird deutlich, dass
die darauf basierenden Handlungs -
konzepte und Methoden fachlich an -
spruchs voll sind. Sie können nur rea -
lisiert werden, wenn die Haltungen
sowie das Wissen und Können der
professionellen Hel fer*innen zu die-
sem Ziel passen. Dies ist umso bedeu-
tungsvoller, als dass es sich bei den
Klient*innen der (Kli ni schen) Sozial -
arbeit um Menschen in schwierigsten
Lebens situationen so wie langwieri-
gen, un über sichtlichen und schwer
fassbaren sozialen, körperlichen und
psychi schen Problem bün deln handelt
(Ortmann und Röh 2014). Da run ter
sind auch Klient*in nen, die rechtlich
betreut werden und höchste An for -
derungen an Sozial ar bei ter*innen und
Betreuer*innen stellen.

Klinische Sozialarbeit 
in der rechtlichen Betreuung
Umso mehr verwundert es, dass in der
rechtlichen Betreuung Laien ohne ge -
sicherte formale Qualifikationen einge-
setzt werden. Auch wer Be treu un gen
beruflich führt, muss derzeit keine ver-

bindlich vorgeschriebene Qualifika tion
zur Durchführung von Betreuun gen
vorweisen. Tätigkeiten von klinisch ar-
beitenden Sozialarbei ter*in nen im So -
zial- und Gesundheitswesen sind da -
gegen an ein abgeschlossenes Stu -
dium der Sozialen Arbeit auf mindes-
tens Bachelorniveau gekoppelt. 
Für die rechtlich betreuten Menschen
ergeben sich daraus eine Fülle von
Qualitätsrisiken, die zumeist dann
sicht  bar werden, wenn es im Rahmen
der Betreuung zu Krisen kommt (etwa
bei akuten psychotischen Episoden)
und Entscheidungen mit weitreichen-
den Folgen für die Betreuten getroffen
werden müssen, die deren Selbst be -
stimmung erheblich einschränken (et -
wa Zwangseinweisung, Zwangs medi -
kation). Für die Entschei dungs findung
und das Handeln in solchen und ähnli-
chen Fällen (beispielsweise über le -
bens  verlängernde Maßnah men, Über -
siedlung in ein Heim, Ver lust der eige-
nen Wohnung) bestehen in Deutsch -
land derzeit keine verbindlichen Leit -
linien, sodass die Qualität der Be treu -
ung in hohem Maße „zufällig“ ist und
je nach Qualifikation und Hal tung der
Betreuer*innen extrem variieren kann.

Die Forderung, in Deutschland alle For -
men der ersetzenden Entscheidung
abzuschaffen und ein System der
unterstützten Entscheidung zu etablie-
ren, um die Teilhabe und Selbst be -
stimmung der betreuten Menschen zu
fördern, kann nicht „mal eben so”
umgesetzt werden. Zur Umsetzung der
UN-BRK bei besonders schwierigen
rechtlichen Betreuungen verfügen der-
zeit am ehesten Klinische Sozial ar bei -
ter*innen über entsprechende Qualifi -
ka tionen und Handlungs kon zepte.

Rechtliche Betreuung, die die Selbst -
bestimmung und Teilhabe der betreu-
ten Personen im Sinne der UN-BRK för-
dert und achtet, kommt – wie oben skiz -
ziert – nicht ohne klinisch-sozialarbeite-
rische Handlungskonzepte und Metho -
den aus. Mehr Soziale Arbeit (als Pro -
fes sion und Disziplin) in den rechtlichen
Betreuungen könnte sich mit ho her
Wahr scheinlichkeit positiv auf die Be -
treuungsqualität auswirken und dies
kä me den rechtlich betreuten Men -
schen zugute. Es ist derzeit aber nicht
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erkennbar, dass seitens der So zialen
Arbeit systematisch daran mitgearbei-
tet wird, die Grenzen zwischen den
betreuungsrechtlichen und sozialrecht-
lichen „Parallelwelten“ (Cre   feld 2009
S. 1) zu überwinden, um das Feld der
rechtlichen Betreuung auch sozialar-
beitswissenschaftlich zu er schlie ßen
und gemeinsam mit anderen Berufs -
grup pen und den Berufs verbänden der
Berufsbetreuer*innen weiterzuentwi-
ckeln, etwa durch ge mein same For -
schung sowie die Ent wicklung von
Leit linien und Standards. Die Chancen
für eine Neuausrichtung der rechtli-
chen Be treuung in Deutsch land waren
nie größer.



D ie Beschreibung eines Fall -
beispiels soll verdeutlichen,
warum eine fachliche Qualifi -

zierung für die Betreuer*innentätigkeit
unabdingbar ist. Dabei wird auch dar-
gestellt, welche Herausforderungen
sich speziell für Betreuer*innen stellen,
die mit psychisch erkrankten zu Be treu -
enden arbeiten, die mit den An for de -
rungen der Gesellschaft überfordert
sind und den Zugang zu den da seins -
sichernden sozialen, medizinischen
und anderen Versorgungs systemen
nicht mehr selbst finden können.

Claudia D. ist Anfang 30. Sie ist
eine junge, lebensfrohe Frau mit

vielseitigen Fähigkeiten, sehr intelligent
und bestrebt, eine Ausbildung im Be -
reich Wirtschaft zu absolvieren. Wie
vie le junge Menschen konsumiert sie
ge legentlich Cannabis. Nur schleichend
bemerken ihre Eltern eine We sens  v er -
än derung. Immer häufiger scheint Frau
D. in Allmachtsfantasien ab zu schwei -
fen und berichtet selbstbewusst von ih -
ren Gesprächen mit Gott. Zu nehmend
kommt es zu Fehl hand lungen, an de -
ren jeweilige Situation sie sich später
nicht erinnern kann. So diskutiert sie
lautstark mit Freunden und lässt ande-
re Meinungen oder Glau bens  systeme
nicht mehr zu, weil sie doch mit Gott
spreche und wisse, wie al les wirklich
sei. Immer mehr Men schen wenden
sich daher von Frau D. ab. 
Da Frau D. nun immer häufiger mit ih -
rem Glaubenssystem und den inneren
Dialogen beschäftigt ist, bricht sie ihre
Ausbildung ab. Die fehlende Ta ges -
struktur führt zu häufigerem Drogen ge -
brauch, die inneren Dialoge werden
auch für Außenstehende hörbar. Zu -
dem wird sie gelegentlich körperlich
ag gressiv gegenüber Personen des
nahen Um feldes, die eigentlich nur hel-
fen wollen. Die Eltern sind zunehmend
überfordert. Nach einem Vorfall, bei
dem Frau D. nackt auf offener Straße
von der Polizei aufgegriffen wird,

kommt es zu einem ersten Kli nik auf -
enthalt. In Absprache mit der behan-
delnden Ärztin wird ein Antrag auf
recht liche Betreuung gestellt und der
Vater als Betreuer eingesetzt.

Bei ihrem ersten Krankenhaus aufent -
halt wird Frau D. medikamentös so ein-
gestellt, dass die Stimmen, wie sie sagt,
leiser und erträglicher werden. „Gott“
habe schlimme Sachen von ihr ver-
langt, sie solle sich erniedrigen, nackt
auf allen vieren auf dem Boden krie-
chen, Dreck fressen, das habe ihr Angst
gemacht. Aber die Tabletten wolle sie
nicht weiter nehmen, sie fühle mit den
Medikamenten gar nichts mehr, sei
nicht mehr dieselbe. Sehr schnell nach
dem Absetzen der Medikamente ver-
schlimmert sich ihr psychischer Zu -
stand, der Vater muss als rechtlicher
Betreuer von Frau D. beim zuständigen
Betreuungsgericht einen Antrag auf
Genehmigung der Unterbringung von
Frau D. stellen. Sie dem Verfahren zuzu-
führen, erweist sich jedoch als recht
schwierig. Immer wieder entzieht sie
sich dem Gutachter, auch der eingesetz-
te Ver fah renspfleger kann keinen Kon -
takt zu ihr herstellen. Die Beziehung zu
den Eltern bricht in dieser Zeit fast aus-
einander. Sie schreit den Vater an, gibt
an, ihn zu hassen. Beide Eltern sind
emotional schwer belastet und überfor-
dert. Dann kommt es zu einem weiteren
Polizeieinsatz. Frau D. wird wieder in
die Klinik eingeliefert. Der Vater bean-
tragt nun einen Be treuerwechsel und
ein professioneller rechtlicher Betreuer
wird für Claudia eingesetzt.

Als rechtliche Betreuer*innen fungieren
häufig ehrenamtlich tätige Fa mi lien an -
gehörige. Deren fachliche Kom pe tenz
stößt jedoch – wie in diesem Fall bei -
spiel – immer wieder an Grenzen. Oft
fehlen Kenntnisse über Strukturen und
Inhalte von Un ter stüt zungs leis tun gen
oder die nötige Einsicht, um erforderli-
che gravierende Maß nahmen – etwa

eine gerichtlich angeordnete Unter -
bringung in der Psy chia trie – vertreten
und mittragen zu können. 

Der Erstkontakt zwischen dem
Berufsbetreuer und Frau D. findet

in der Klinik statt. Frau D. ist unterge-
bracht und fühlt sich eingesperrt. Sie
zeigt deutliche motorische Unruhe. Das
Gespräch wird immer wieder durch
Anschreien unterbrochen. Frau D. wirft
dem Betreuer vor, er sperre sie ein, das
sei wie Gefängnis, sie brauche das nicht
und die Ärzte würden sie vergiften wol-
len, sie wolle die Medikamente nicht.
Nur mit viel Geduld kann ein Zugang zu
Frau D. hergestellt werden. Erst nach
einer rein juristischen Be ra tung darüber,
was die Ablehnung der medikamentö-
sen Be hand lung bedeuten wür de, kann
Freiwilligkeit statt Zwangs be handlung
erreicht werden. Auch kann der Be treu -
er über die Gestattung von an fangs be -
glei teten und später freien Ausgängen
Vertrauen zu Frau D. aufbauen. 

Noch während des zweiten Klinik -
aufenthaltes kann im Arztgespräch auf
die Diagnose „drogeninduzierte Psy -
chose“ aufklärend eingegangen wer-
den. Frau D. versteht, dass ein weiterer
Drogengebrauch zu wiederholtem
Aus bruch der psychotischen Sympto -
me führen wird und eine Chronifi zie -
rung der Er kran kung zu befürchten ist.
Eine Abstinenz ent schei dung wäre me -
dizinisch angezeigt. Frau D. lässt sich
auf die Ver mittlung zu einer Dro gen be -
ra tungs stelle ein und ist mit der An -
bindung an die Psychiatrische Insti -
tutsambulanz und die weitere me -
dikamentöse Be hand  lung einverstan-
den. So kann Frau D. ihre Aus bildung
wiederaufnehmen. Es gibt je doch im -
mer wieder Phasen, in denen sie ver-
gisst, dass sie besser keine Drogen
neh men sollte. Besonders in stressi-
gen Situa tio nen in der Ausbildung
oder auf Partys, fällt es ihr schwer zu
verzichten. Relativ schnell kehren dann
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Fachliche Kompetenzen für 
die rechtliche Betreuung 
Doreen Schrötter



Thema

7Klinische Sozialarbeit 15 (1) | 2019

die Stimmen zu rück. Glück licher weise
ist das Vertrau en zu ihrem Betreuer
der weil groß ge nug, als dass sie um -
gehend hilfesuchend Bescheid gibt. So
sind geplante Krankenhaus aufenthalte
möglich, um rechtzeitig mit einer klei-
nen Dosis me dikamentöser Unter stüt -
zung ge gen  zu steue rn. Der Anb in dung
an ei ne Selbst  hilfe gruppe steht Frau D.
nun nicht mehr ablehnend gegenüber.
Sie will dauerhaft keine Drogen mehr
nehmen.

Es ist unschwer erkennbar, dass die
rechtliche Betreuung im Fallbeispiel
fachlich anspruchsvoll ist und hohe
An forderungen an den Betreuer stellt.
Die erreichte Betreuungsqualität lässt
sich an 3 Kompetenzfeldern festma-
chen, die im Fallbeispiel inhaltlich wie
folgt gefüllt werden:

Haltung
n  Vertrauen auf Veränderung bzw.
    Besserung im Betreuungsprozess
n  Zuwendung und Hilfsbereitschaft
n  Geduld 

Wissen
n  Störungsspezifisches Wissen 
n  Juristisches Wissen 
n  Kenntnisse über Strukturen und
    Einrichtungen des Gesundheits- und
    Sozialwesens 

Können
n  Arbeitsbeziehung und Vertrauen
    werden unter schwierigsten Be din -
    gungen hergestellt und gehalten
n  Psychoedukation 
n  Case Management 

Da rechtliche Betreuungen mit so
hohem Schwierigkeitsgrad nicht sel-
ten sind und fachliche Qualität gesi-
chert werden muss, formulierten die
beiden Berufsverbände „Bundes ver -
band der Berufsbetreuer/innen e. V.”
und der „Bundesverband freier Be rufs -
 betreuer e. V.” 2003 ein einheitliches
Be rufsbild für Berufsbetreuer*innen
und forderten unter anderem eine „ei -
genständige Qualifikation zum Berufs -
betreuer auf Hochschul niveau“ (Bun -
desverband freier Berufs betreuer e. V.
2014). Als personale Kom pe tenzen
wer den darin unter anderem Men -
schen kennt nis, praktische Lebens-

oder Berufs er fah rung, Selbst be wusst -
sein, Durch set zungs fähigkeit, Belast -
bar keit und Konfliktfähigkeit sowie die
Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion
und Selbstkritik genannt. Darüber hi -
naus sind eine hohe Frus trations to le -
ranz und die Bereitschaft erforderlich,
auch solche Verhaltensweisen von zu
Betreuenden zu akzeptieren, die den
eigenen Werten widersprechen. Em pa -
thie (Einfühlungsvermögen), Kre a  ti -
vität und Fantasie zur sensiblen Er kun -
dung des Willens und des Wohls von
be treuten Personen, moralische Inte -
gri tät sowie soziale Kompetenzen in
der verbalen und nonverbalen Kom -
mu nikation und Interaktion (beispiels-
weise Gesprächsführung, Ver hand -
 lungs ge schick, Auftreten) mit Ak teu -
ren aus vielen unterschiedlichen So -
zial kontexten sollten in ho hem Maß
vorhanden sein. Motivation zu selbst-
ständigem, eigenverantwortlichem Ar -
beiten, mit unverzichtbarer Zuverl äs -
sigkeit und Rechtschaf fen heit, Ent -
schei dungskompetenz sowie einem
ausgeprägten Organisations ta lent soll-
ten selbstverständlich sein (Bun des -
ver band der Berufsbetreuer/ innen und
Verband freier Berufs betreuer 2003).

Zu den fachlichen und methodischen
Kompetenzen sind Kenntnisse in den
Methoden qualifizierter Beratungs-
und Unterstützungsarbeit zur Er mitt -
lung von Wohl und Wille der Klient*in -
 nen nötig. Kern der Be treu ungs tä tig -
keit ist die rechtliche Vertretung. Des -
halb sind einschlägige Rechts kennt -
nisse zur Berufsausübung unabding-
bar. Die Nutzung der Möglich kei ten
der Re ha bilitation der psychisch kran-
ken bzw. körperlich, geistig oder see-
lisch be hinderten zu Betreuenden ist
eine der Pflichten der Betreuenden
(vgl. § 1901 Abs. 4 BGB). Folglich sind
medizinische, psychiatrische und psy-
chologische Grundkenntnisse insbe-
sondere im Bereich der Gesund heits -
sorge notwendig. Wirtschaftliche und
kaufmännische Grundkenntnisse sind
für die Daseinssicherung und die Ver -
mö gens sorge erforderlich. Die Nut -
zung der Möglichkeiten zur sozialen
Re  in te gra tion erfordert humanwis -
sen  schaftliche Kenntnisse. Von be ruf -
lichen Be treuenden wird zudem er -
war tet, dass sie im lokalen bzw. re gio -
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nalen Hilfe netz werk ak tiv sind. Für die
Füh rung von Be treuungen ist Pla -
nungs- und Kom mu nikations fähig keit
gefordert (BGT 2012).

Betrachtet man die Anforderungen an
rechtliche Betreuer*innen erscheint
das Studium der Sozialen Arbeit eine
gu te Grundqualifikation für die spätere
Berufsausübung zu sein. Die Kli ni sche
Sozialarbeit kann darüber hinaus ge -
zielt einen ganzheitlichen Blick auf psy-
chisch kranke Menschen und ihre Be -
dürfnisse gewährleisten und stellt die
Fähigkeiten der individuellen und ganz -
heitlichen Beratung in den Mittel punkt. 

Bedauerlich ist, dass das Thema recht-
liche Betreuung im Studium der So zia -
len Arbeit nach wie vor nur randstän-
dig bis gar nicht behandelt wird. Dabei
ist die rechtliche Be treu ung eine
Schnittstelle in vielen Bereichen der
Sozialen Arbeit. So zialar beiter*innen
haben im Rahmen ihrer Arbeit immer
wieder mit rechtlichen Betreuer*innen
zu tun, unabhängig davon, ob sie spä-
ter im Bereich der Wohnungs lo sen hil fe
oder der Behindertenarbeit tätig sind,
in einem Pflegeheim, einer Werk statt
für Menschen mit Behin de rung oder
mit suchtkranken Men schen ar beiten. 

Um die jeweiligen Auf ga ben  gebiete
angemessen abgrenzen zu können,
sollte das Thema rechtliche Be treu ung
verstärkt im Studium der So zia len
Arbeit Berücksichtigung finden. 



Thema

8 Klinische Sozialarbeit 15 (1) | 2019

Jessica Lilli Köpcke und Christian Au

D as Pflegekinderwesen gehört
im Bereich der Unterbringung
von Kindern mit Beeinträch ti -

gung auch heute noch zu den Aus -
nahmen und ist nicht einheitlich gere-
gelt. Demzufolge sind auch die Über -
gän ge in die Volljährigkeit eine He -
raus forderung. Durch das Bundesteil -
habe gesetz sollte sich die Situation
von Pflegekindern mit Beeinträchti -
gung verbessern und auch der Über -
gang in eine mögliche rechtliche Be -
treu ung er leichtert werden. Es schließt
sich diesen Überlegungen die Frage
an, wie et was einheitlich gesetzlich
neu geregelt werden soll, über das sich
Fach kräfte und alle Beteiligten nicht
einig sind, nämlich die Frage: Wer ist
für die rechtliche Betreuung von ehe-
maligen Pfle gekindern besonders ge -
eignet? Selbst die Pflegeeltern sind
sich in diesem Punkt nicht einig und
es gilt viele Punkte zu beachten, um
diese Ent schei dung im Einzelfall zu
treffen. All gemein gilt „Pflegefamilien
bewegen sich in einem komplexen
Gefüge aus Abwei chungen, statisti-
scher, wie normativer Art bei gleich-
zeitigem ho hen Maß an Normen kon -
for mität, für die sie Aner ken nung be -
kommen“ (Rei mer 2017, S. 129).

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege
gemäß § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)
soll Kindern und Jugendlichen in einer
anderen Familie als ihrer eigenen eine
zeitlich befristete Erziehungshilfe oder
eine auf Dauer angelegte Lebensform
bieten. Diese Hilfe ist abhängig vom
Alter und Ent wick lungsstand der Kin -
der oder Ju gend lichen und ihren per-
sönlichen Bindungen sowie den Mög -
lich keiten der Verbesserung der Erzie -
hungs  bedin gungen in der Herkunfts -
familie. Für be sonders entwicklungsbe-
einträchtigte Kinder und Jugen d liche
sind geeignete Formen der Fa mi lien -
pflege zu schaffen und auszubauen.

Grundsätzliche Besonderheiten von
Pflegekindern mit Beeinträchtigung 
im Pflegekinderwesen
Als lex specialis gegenüber § 33 SGB
VIII bestimmt § 54 Abs. 3 SGB XII in
Verbindung mit § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB
VIII, dass eine Leistung der Einglie de -
rungshilfe auch die Hilfe für die Be -
treuung eines körperlich oder geistig
behinderten Pflegekindes in einer Pfle -
gefamilie ist, soweit eine geeignete
Pflegeperson Kinder und Jugendliche
über Tag und Nacht in ihrem Haushalt
versorgt und dadurch der Aufenthalt in
einer vollstationären Einrichtung der
Behindertenhilfe vermieden oder been-
det werden kann. Gemäß § 27a Abs. 5
SGB XII wird zudem in der Regel der
individuelle Bedarf der Kosten der
Unterkunft abweichend von den Re gel -
sätzen in Höhe der tatsächlichen Kos -
ten der Unterbringung festgesetzt,
sofern die Kosten einen angemesse-
nen Umfang nicht übersteigen.
Für seelisch behinderte Pflegekinder
gehen die Leistungen gem. § 35a SGB
VIII den Leistungen der Einglie derungs -
hilfe vor. Erwachsene – auch junge
Voll jährige – werden von § 54 Abs. 3
SGB XII nicht erfasst, für sie kommen
entsprechende Leistungen aber wegen
der Offenheit des Leistungskatalogs
nach § 54 auch ohne spezielle Re ge -
lung in Betracht (Grube & Wahrendorf
2018, S. 78). Dies macht die Situation
bei Menschen mit komplexen Be ein -
trächtigungen zum Teil unübersichtlich
und die Gewährung von Leistungen zu
einem langwierigen Prozess. 

Änderungen im Pflegekinderwesen
durch das Bundesteilhabegesetz
Die deutsche Legaldefinition des reha-
bilitationsrechtlichen Behinderungsbe -
griffs des SGB IX neue Fassung (n. F.)
erfuhr durch das Bundesteilhabegesetz
zum 1. Januar 2018 eine Erweiterung:
„Menschen mit Behinderung sind

Menschen, die körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträch tigun -
gen haben, die sie in Wechselwirkung
mit einstellungs- und umweltbeding-
ten Barrieren an der gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher
Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate
hindern können. Eine Beein trächtigung
nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper-
und Gesundheitszustand von dem für
das Lebensalter typischen Zustand
abweicht. Menschen sind von Be hin -
derung bedroht, wenn eine Be ein träch -
tigung nach Satz 1 zu erwarten ist“ (§ 2
Abs. 1 SGB IX n. F.). In den folgenden
Ausführungen wird sich auf die gültige
Legaldefinition von Behin derung ge -
mäß SGB IX n. F. bezogen, da Men -
schen mit Behinderung nur auf die ser
Grundlage Leistungen in Deutsch land
erhalten können, „um ihre Selbst be -
stimmung und ihre volle, wirksame
und gleichberechtigte Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft zu fördern,
Benachteiligungen zu vermeiden oder
ihnen entgegenzuwirken“ (§ 1 Satz 1
SGB IX n. F.). Diese Anpassungen las-
sen sich auf die UN-Behinder ten rechts -
kon vention zurückführen. In Artikel 23
Abs. 5 UN BRK verpflichten sich die Ve -
r trags staaten, alle Anstrengungen zu
un ternehmen, um für Kinder mit Be -
hin derungen, die nicht in ihrer Her -
kunftsfamilie aufwachsen können,
Mög lichkeiten zu schaffen, damit diese
in einem familiären Umfeld aufwach-
sen können. Die Entscheidung, ob ein
Kind in einer Pflegefamilie oder in
einem Heim untergebracht wird oder
doch in der Herkunftsfamilie verblei-
ben kann, ist ein komplexer Ent schei -
dungsprozess, an dem Fachkräfte,
Eltern und in einigen Fällen auch das
Kind selbst beteiligt sind. Es gibt bis
heute keine genauen Richtlinien, wel-
che Kinder in eine Heimunterbringung
kommen und welche in einer Pflege -
familie leben (Wilde 2014, S. 21). 

Rechtliche Betreuung bei volljährigen
Menschen mit Beeinträchtigung im
Pflegekinderwesen
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Bis 2009 war die Unterbringung behin-
derter Kinder in Familienpflege die Aus -
nahme. Aus der UN BRK leitet sich die
Forderung ab, dass jedes Kind mit
Behinderung, wie auch alle anderen
Kin der, zunächst einen Anspruch auf
Erziehung hat, also ein Recht darauf,
Hilfen aus dem Kinder- und Jugend hil -
fegesetz zu er hal ten (Zottmann-Neu -
meister 2014). Dies umzusetzen, ist bis
heute schwierig. In der Praxis der
Familien pflege kommen Kinder mit
Beein träch tigung selten vor und Hilfen
werden häufig verzögert oder verwei-
gert. Das Problem liegt hierbei bei der
bis heute andauernden geteilten Zu -
ständigkeit der Leistungserbringer für
Kinder, Jugendliche oder junge Voll -
jährige mit (drohender) geistiger oder
körperlicher Behinderung, da bei ihnen
eine vorrangige Leistungszuständigkeit
des So zial hilfeträgers nach SGB XII
besteht und für Kinder und Jugend liche
mit (drohender) seelischer Behin de rung
vorrangig die Jugendhilfe trä ger nach
SGB VIII (§ 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII) zu -
ständig sind (Schönecker, 2011, S. 807). 

Für Kinder mit Beeinträch ti gung ist
insbesondere auch die Zeit nach der
Voll jäh rigkeit relevant. Dabei ist die
Wei ter füh rung des Pflege ver hältnisses
über das 18. Lebensjahr hinaus mög-
lich, aber in der Praxis nur selten anzu-
treffen. Pflegekinder mit einer Beein -
träch  ti gung bilden dabei eine Aus nah -
me. Das System ist komplex, da es im
Be reich von Ju gend lichen mit seeli-
scher Be hin derung (§ 35a SGB VIII) zu
einem Wechsel von der Jugendhilfe in
die Be hin dertenhilfe kommt. Auch hier
kommt es erneut häufig zu langen
Aus einandersetzungen um Zuständig -
kei ten und Kostenübernah me bei den
Übergängen (Esser 2011, S. 32). „Die -
ser menschlich so sensible Bereich der
öffentlichen Jugendhilfe ist bei der
Vermittlung nichtbehinderter Kinder
schon äußerst problematisch. Um wie-
viel schwieriger ist es, diesbezüglich
Ent scheidungen zu treffen, die behin-
derten Kindern gerecht werden“
(Schäd  ler 1990, S. 14). Schädler bringt
vor fast 30 Jahren auf den Punkt, was
uns heute noch umtreibt. Der Umgang
mit volljährigen Menschen mit Beein -
träch tigung, die im Sinne des Em po -
wer ments befähigt werden, partizipie-

ren, selbstbestimmt leben und auf
rechtliche Betreuung angewiesen sind,
stellt uns vor komplexe Aufgaben. 
Ein kleiner Lichtblick: In § 80 SGB IX,
der für die Eingliederungshilfe ab
1. Ja nuar 2020 gilt (§ 113 Abs. 2 Nr. 4
SGB IX in der ab 1. Januar 2020 gelten-
den Fassung) wird die Beschränkung
auf Kinder und Jugendliche aufgeho-
ben, dies soll – da die Leistungen auch
bisher schon an erwachsene Leis tungs -
 be rechtigte gewährt werden – lediglich
der Rechtssicherheit und -klarheit die-
nen (Gesetzesbegründung, BT-Drs.
18/9522, S. 264 zu § 80).

Rechtliche Betreuung durch 
Pflege eltern, Jurist*innen oder
Sozialarbei ter*innen bei Volljährigkeit:
Welche Option ist wann geeignet?
Pflegeverhältnisse sind immer befris-
tet und somit handelt es sich in der Be -
ziehung zwischen einem Pflegekind
und seinen Pflegeltern immer um eine
unbedingte Solidarität „bis auf weite-
res“. Nach dem Kinder- und Jugend -
hilfegesetz ist ein Dauerpflege verhäl t -
nis bis zum maximal 27. Lebensjahr
des Pflegekindes möglich (Gehres
2016, S. 73). Bei volljährigen Men schen
mit Beeinträchtigung wird zu dem Zeit -
punkt die Frage der rechtlichen Be -
treuung neu verhandelt. Nicht nur die
Pflege eltern, sondern auch die Ju gend -
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ämter stehen dann vor der Frage der
Zu ständigkeit im Bereich der recht li -
chen Betreuung. Volker Lipp formuliert:
„Auf der Grund lage des grund recht -
lichen Gebots der Garantie der Men -
schenwürde durch den Staat soll mit -
tels der Betreuung das Selbst be stim -
mungsrecht der Men schen mit Be ein -
trächtigung verwirklicht werden. Be -
treuung soll Hilfe zur Herstellung der
rechtlichen Hand lungs fähigkeit und
Schutz vor selbstschä�digenden Hand -
lungen geben” (Lipp zitiert nach Cre -
feld 2009, S. 13). Dabei gibt es ver schie -
dene Möglichkeiten, wer für die rechtli-
che Betreuung zuständig sein kann.
Rechtliche Betreuung, von Ju rist*in -
nen als ein Rechtsinstitut der Für sorge
bezeichnet, hat eine lange Tra dition.
Bereits im mittelalterlichen Deutsch -
land konnte dem, der nicht „mit Ver -
nunft und Überlegung“ handeln und
deshalb keine Willens erklä rung mit
rechtlicher Wirkung abgeben konnte,
ein Vormund zur Seite gegeben wer-
den. Es wurde, wie es heißt, damit „ein
künstliches Familien ver hält nis“ zwi-
schen beiden hergestellt. Dem ent -
sprechend war die Vormund schaft von
einem paternalistischen Familien bild
ge prägt, nach dem es der Vor mund
war, der zu wissen hatte, was gut für
sein Mündel sei (Crefeld 2009, S. 11 f.).
Dieser geschichtliche Hinter grund ist
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eine der Ursachen, die dazu füh ren,
dass die rechtliche Betreuung durch
Fa milien angehörige und auch Pfle ge -
eltern häufig kritisch betrachtet wird.

Volljährige Pflegekinder 
mit Be ein trächtigung, 
Verbleib in der Pflege   familie 
und/oder rechtliche Betreuung?
Pflegefamilien leben bis auf weiteres
so mit ihren Pflegekindern zusammen,
als ob es sich bei der Beziehungs -
grund lage um eine leiblich fundierte
Familie handeln würde. Sie entwickeln
eine unbedingte Solidarität und Nor -
malisierungsstrategien (Gehres & Hil -
den brand 2008, S. 121). Zu dieser Nor -
malität gehört es häufig, dass nach der
Beendigung des rechtlichen Pfle ge -
verhältnisses eine weitere Verbun den -
heit besteht. Hierbei stellt sich die
Frage nach der Übernahme der rechtli-
chen Betreuung für ein Pflegekind. Der
Verwaltungsaufwand durch die Be -
richtspflicht und die Mitwirkungs -
pflicht ist durch die Neuregelung im
BTHG gestiegen. So ist insbesondere
die 2018 im Recht der Einglie de -

rungshilfe eingeführte Mit wirk ung an
Gesamt- und Teilhabe plan verfahren
auf dem Weg zur Bewil li gung einer
Leistung der Einglie de rungs hilfe mit
spürbar mehr persönlichen Terminen
in der Behörde und gestiegenem Be -
gründungsaufwand im Antrags ver fah -
ren verbunden. Dies führt dazu, dass
Familienmitglieder an ihre Gren zen
stoßen. Alternativen dazu sind ehren -
amtliche oder Be rufsbe treuer*in nen.
Letz tere verfügen häufig über eine so -
zialpädagogische oder juristische
Ausbildung.
In der Praxis zeigt sich, dass es selten
ein Problem ist, dass Pflege eltern teile
nach dem 18. Geburtstag des behinder-
ten Pflegekindes zu gesetzlichen ehren-
amtlichen Betreuer*innen bestimmt
werden. Wenn sie sich dazu bereiter klä -
ren, erfolgt dies auf der Grundlage des
§1896 BGB. Sollte der junge Mensch
noch längere Zeit in der Pfle ge familie
leben, ist dies allerdings nicht immer
die beste Lösung. Behörden ver muten
zum Teil Bereicherungs wün sche der
Pfle gefamilie, wenn sie An trä ge auf
finanzielle Leistungen für das voll jäh -

rige Pflegekind stellen. Es wird dann
von „Interessenkollision“ gespro chen
(Bun desverband be hin derter Pfle ge kin -
der 2018). 

Selbst wenn es zu einer rechtlichen
Betreuung durch die Pflegeeltern
kommt, bedeutet dies jedoch nicht,
dass Ablöse prozesse nicht stattfinden
können. So ist der Um zug in eine eige-
ne Wohnung oder eine Wohngruppe
häufig mög lich und von allen Seiten
ge wünscht (Nor mann 2003, S.147). Die
Hil festellung, die dabei von den Pflege -
eltern übernommen werden kann,
wenn sie weiterhin verantwortliche
Vertrauenspersonen sind, wird von den
jungen Er wach se nen als sehr haltge-
bend empfunden. Rechtlich unbefriedi-
gend ist in diesem Fall, dass es anders
als bei leiblichen Kindern in Aus bil -
dung oder Studium in aller Regel zu
einem sofortigen Wegfall des Kin der -
geld anspruchs der Pflege eltern kommt.
Der Gesetzgeber wäre hier berufen,
eine gleichberechtigte Berücksich ti -
gung von Pflegeeltern und leiblichen
Eltern gesetzlich zu regeln.
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R echtliche Betreuung dient der
Unterstützung volljähriger Per-
sonen, die aufrgrund von

Krankheit oder Behinderung nicht oder
nur teilweise in der Lage sind, ihre
Angelegenheiten selbst zu besorgen.
Betreuer*innen haben die Angelegen -
heiten der betreuten Menschen in
dem rechtlich bestimmten Aufga ben -
kreis so zu be sorgen, wie es deren
Wün schen und Wohl entspricht. Hier -
bei sind Betreuer*innen unter ande-
rem dem Grundsatz der Erforder lich -
keit und dem Vorrang der Selbst be -
stimmung der Betreuten verpflichtet.
Außerdem haben Betreuer*innen da -
zu beizutragen, die Krankheit oder Be -
hinderung der Betreuten zu beseiti-
gen, Verschlimmerung zu verhüten
oder ihre Folgen zu mildern (Re ha bi li -
tationsgrundsatz) (§§ 1896 ff. BGB).

Zum Jahresende 2015 wurde für rund
1,25 Millionen Personen in Deutsch -
land eine rechtliche Betreuung ge -
führt, dies entspricht einem Anteil von
1,8 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jah -
ren. Schätzungsweise 47 Prozent der
Betreuungen wurden von beruflichen
und 53 Prozent von ehrenamtlichen
Be treuer*innen geführt (Matta et al.
2018, S. 36).
Zwischen klinischer Sozialarbeit und
rechtlicher Betreuung bestehen unmit-
telbare Berührungspunkte: Auf der ei -
nen Seite, wenn rechtliche Betreuer*
innen (auch) ein Selbstverständnis als
klinische Sozialarbeiter*innen haben,
und auf der anderen Seite, wenn klini-
sche Sozialarbeiter*innen im Rahmen
ihrer Tätigkeit auf rechtliche Betreu er*
innen von Klient*innen treffen.

In diesem Beitrag werden ausgewählte
Ergebnisse der Studie „Qualität in der
rechtlichen Betreuung“ vorgestellt.
Die se Studie wurde von einem For -

schungsteam des ISG Institut für So -
zial forschung und Gesellschafts politik
und der Technischen Hoch schu le Köln
im Auftrag des Bundesminis te riums
der Justiz und für Verbrau cher schutz
(BMJV) durchgeführt. Ausge hend von
den Regelungen des Betreu ungs -
rechts, der UN-Behinderten rechts kon -
ven  tion und Rückmeldungen aus der
Praxis wurde ein Qualitätskonzept für
die rechtliche Betreuung entwickelt
und anschließend anhand von In di ka -
toren zur Messung der Struktur-, Pro -
zess- und Ergebnisqualität operationa-
lisiert. Auf der Grundlage von standar-
disierten Befragungen und qualitati-
ven Interviews mit verschiedenen Ak -
teuren wurde daraufhin untersucht,
inwieweit die definierten Qualitäts -
stan dards in der Praxis umgesetzt wer-
den, ob und, falls ja, welche Qualitäts -
de fi zi te es gibt und was mögliche Ur -
sa chen dafür sein können. 

Ausgewählte Studienergebnisse
Im Fokus dieses Beitrags steht die
recht liche Betreuung in ihrer Funktion,
die Betreuten bei ihrer Entschei dungs -
findung zu unterstützen und (unter
anderem auf diesem Wege) ihre Auto -
nomie und Selbst bestim mung zu för-
dern. Hierbei beschränken wir uns auf
die Situation der beruflich geführten
Betreuungen. Im Rahmen der Studie
wurden Angaben von 2.460 Berufs -
betreuer*innen in einer standardisier-
ten Befragung zu ihrer Arbeits situa -
tion, ihrer Arbeit mit den Be treuten
sowie den Rahmen bedin gun gen ihrer
Arbeit ausgewertet.

Strukturqualität: 
Qualifikation und Fachkenntnisse
Die Fachkenntnis von Betreuer*innen
um fasst neben deren formalen Qua li fi -
ka tion auch ihre Berufserfahrung und
insbesondere ihre betreuungsbezoge-

nen Kenntnisse und Erfahrungen. In
Be zug auf den Qualifikationsstand
zeigt sich in der Befragung das folgen-
de Bild: 73 Prozent der Berufsbetreuer*
innen haben einen akademischen Ab -
schluss, 52 Prozent einen beruflichen
Abschluss und 1 Prozent weder das
eine noch das andere. Ein Teil der Be -
rufs betreuer*innen hat somit zu sätz -
lich zu einem beruflichen auch einen
aka demischen Abschluss erworben.
Von den Befragten, die über einen
Hochschul ab schluss verfügen, haben
52 Prozent  Sozialarbeit studiert. Stu -
dienab schlüs se in anderen Fächern
wie Jura, Be triebswirtschaft, Päda go -
gik oder in ei nem speziellen „Betreuer -
studium“ sind deutlich seltener vertre-
ten. Die Befragten mit einer abge -
schlos senen Ausbildung haben diese
am häufigsten im kaufmännischen Be -
reich (41 %) oder im medizinisch-pfle-
gerischen Be reich (28 %). Abschlüsse
im sozialen, pädagogischen, verwal-
tungsbezogenen oder juristischen Be -
reich sind da gegen weitaus seltener
(Matta et al. 2018, S. 120 ff.). Der Groß -
teil der Be rufs betreuer*innen (84 %)
war nach dem Stu dien- bzw. Be rufs ab -
schluss 3 Jahre oder mehr im studier-
ten bzw. gelernten Beruf tätig. Darüber
hinaus haben 63 Prozent vor Be ginn
ihrer Be treu ungstätigkeit Kennt nisse
und Erfah rungen in der Be treuungs -
pra  xis im Rahmen ehrenamtlicher Tä -
tig keit oder eines Praktikums ge sam -
melt (ebd.).

Eine berufsmäßige Betreuungs füh -
rung erfordert spezifische Fach kennt -
nisse. Die Befragten gaben hierzu eine
Selbsteinschätzung ab. Über zumin-
dest gute fachliche Kenntnisse im
Betreuungsrecht verfügen demnach
87 Prozent, da runter 33 Prozent über
hohe Fach kenntnisse. Ein ähnlich ho -
her Kennt nis stand lässt sich in Bezug

Alina Schmitz, Vanita Matta und Dietrich Engels
ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik

Selbstbestimmte Lebensführung 
durch rechtliche Betreuung?
Ausgewählte Ergebnisse einer Studie
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auf das Betreuungsverfahrensrecht
fest stellen: 70 Prozent der Berufs be -
treu  er*innen geben mindestens gute
Fach kennt nisse an, darunter 20 Pro zent
hohe Fachkenntnisse (ebd., S. 127 ff.).
Die Befragten wurden weiterhin um
eine Selbsteinschätzung ihrer betreu-
ungspraktischen Fachkenntnisse gebe-
ten. Diese beziehen sich sowohl auf
den Umgang mit den Betreuten und
deren sozialen Umfeld als auch auf die
Vernetzung mit anderen Akteuren.
Nach Einschätzung der Berufsbetreuer*
innen sind die Fähigkeiten zur Ge -
sprächsführung am besten ausge-
prägt: 81 Prozent verfügen über min-
destens gute fachliche Kenntnisse in
diesem Bereich (ebd.). Auch Fach -
kenntnisse in Bezug auf spezifische
Krankheitsbilder oder Behinderungs -
ar ten sind recht weit verbreitet; 65 Pro -
zent der Befragten geben hier mindes-
tens gute Fachkenntnisse an. Ihre
Kenntnisse in der Netzwerkarbeit schät -
zen 59 Prozent der Berufs be treuer*in -
nen als mindestens gut ein. Gleiches
gilt in Bezug auf Fallsteuerung und Un -
terstützungs planung bzw. Betreuungs-
Case ma nage ment, wo 56 Prozent der
Befragten mindestens gute Fachkennt -
nisse an geben. Im Bereich der Prozess-
und Ergebnis eva lua tion sowie in der
Sozialdiagnostik trifft dies auf die Hälfte
der Berufs betreuer*innen zu (ebd.).

Prozessqualität: Vorgehensweisen 
der Berufsbetreuer*innen
Im Hinblick auf selbstbestimmte Le -
bensführung ist zwischen Entscheiden
und Handeln zu unterscheiden. Ent -
scheidungen erfordern das Abwägen

von Präferenzen, die Gewinnung von
Informationen und die Generierung
von Optionen. Sie sind damit das Er -
gebnis eines komplexen Prozesses, bei
dem die Betreuer*innen die Betreuten
durch Beratung und weitere Maß nah -
men unterstützen sollen (Engel 2016,
S. 172 f.). In der Fachdiskussion hat
sich in diesem Zusammenhang der
Be griff der „unterstützten Entschei -
dungs  fin dung“ etabliert. Darüber hi -
naus können die Betreuer*innen die
Betreuten bei der Umsetzung ihrer
Entscheidungen un terstützen oder sie
auf anderem Wege zu weiterem selbst-
ständigen Handeln motivieren (Matta
et al. 2018, S. 414 ff.).

Unterstützung selbst-
ständigen Handelns
Bevor auf den Aspekt der unterstütz-
ten Entscheidungsfindung vertiefend
eingegangen wird, werden die empiri-
schen Ergebnisse zu den Vor ge hens -
weisen der Berufsbetreuer*innen the-
matisiert, die zur Förderung einer
selbst bestimmten Lebensführung im
Allgemeinen als relevant angesehen
werden können. Die Betreuer*innen
wurden gefragt, wie häufig sie ver-
schiedene Strategien in ihrem Alltag
einsetzen (Abb. 1). 
Der Großteil der Betreuer*innen (91 %)
gibt an, dass sie ihre Betreuten (sehr)
oft zu selbstständigem Handeln zu mo -
tivieren versuchen. 84 Prozent unter-
stützen die Be treu ten (sehr) oft dabei,
Entschei dun gen auch in die Praxis
durchzusetzen. Wenn Betreuer*innen
und Betreute Behörden gän ge und Arzt -
besuche ge mein sam erledigen, dann

achten im mer hin 85 Prozent der Be -
treuer*innen (sehr) oft darauf, dass die
Betreuten ihre Angelegenheiten dort
möglichst selbst besprechen. Der
Anteil derer, die darauf achten, dass
Ärzt*in nen und Mitar bei tende von Be -
hörden mit den Betreuten direkt kom-
munizieren und nur bei Be darf helfend
eingreifen, ist mit 71 Pro zent dagegen
geringer (Abb. 1).

Unterstützte Entscheidungsfindung
Die Berufsbetreuer*innen wurden
auch gefragt, wie häufig sie eine Reihe
von Strategien bzw. Methoden anwen-
den, die im Sinne einer unterstützten
Entscheidungsfindung als relevant an -
gesehen werden können (Abb. 2).
Grundvoraussetzung dafür, dass Be -
treu te zu eigenständigem Entscheiden
motiviert werden, ist die Bereitschaft
der Betreuer*innen, eigene Ent schei -
dungen der Betreuten auch zuzulas-
sen. Sofern sich das soziale Umfeld
der Betreuten bevormundend verhält,
ist es außerdem Aufgabe der Be treu -
er*innen, diese Personen auf das
Selbst bestimmungsrecht der Betreu -
ten hinzuweisen. Der Großteil der Be -
rufs betreuer*innen (88 %) sagt, dass
sie es (sehr) oft zulassen, dass Be treu -
te ihre eigenen Entscheidungen treffen
und umsetzen. Ähnlich viele Befragte
(92 %) weisen andere Personen (sehr)
oft darauf hin, dass die Betreuten
selbst bestimmen und Ent schei dun -
gen treffen können.

Voraussetzung für den Prozess der un -
terstützten Entscheidungsfindung ist
ebenso, dass der Betreute über seine
persönliche Situation im Bilde ist.
Allerdings geben nur 31 Prozent der
Be rufsbetreuer*innen an, dass sie die
Be treuten (sehr) oft bei den sie betref-
fenden Behördengängen, Arzt be su -
chen etc. mitnehmen. Dagegen infor-
mieren fast alle Berufsbetreuer*innen
(94 %) die Betreuten (sehr) oft über an -
stehende Entscheidungen und Al ter -
nativen in konkreten Ange legen heiten.
Ähnlich viele Befragte (90 %) geben an,
(sehr) oft Entschei dungs optionen trans -
parent zu machen und konkrete Emp -
fehlungen auszusprechen. Eine aktive
Unterstützung der Be treu ten, ihre
Werte und Ziele in Erfahrung zu brin-
gen, findet dagegen seltener statt: Et -

Abbildung 1: Strategien im Sinne einer Unterstützung selbstständigen Handelns 



Thema

13Klinische Sozialarbeit 15 (1) | 2019

was mehr als 2 Drittel (72 %) der Be -
rufs betreuer*innen geben an, dies
(sehr) oft zu tun. Ähnlich viele (68 %)
geben an, (sehr) oft gemeinsam mit
den Betreuten Ziele und geeignete
Maß nahmen zu deren Umsetzung zu
erarbeiten (Abb. 2).

Organisation von Beratung 
und weiterer Austausch
Die Befragungsergebnisse geben auch
darüber Auskunft, ob weitere Be ra -
tungs angebote in Anspruch genom-
men werden: Während eine Beratung
der Betreuten durch Beratungsstellen
immerhin von 32 Prozent der Be fra g -
ten (sehr) oft in die Wege geleitet wird,
wird eine Beratung von Betroffenen
durch Betroffene („peer counseling“)
überwiegend (sehr) selten organisiert
(Abb. 3).

Ergebnisqualität: 
Selbstbestimmte Lebensführung
durch rechtliche Betreuung?
Inwiefern die Förderung von Auto no -
mie und Selbstbestimmung gelingt, ist
ein wesentliches Qualitätsmerkmal der
Betreuungsführung. Doch bei wie vie-
len Betreuten ist eine Stärkung ihrer
Autonomie und Selbstbestimmung
aus Sicht der Betreuer*innen über-
haupt möglich? Mehr als die Hälfte
(59 %) schätzen, dass weniger als die
Hälfte ihrer Be treuten überhaupt in ih -
rer Autonomie gestärkt werden kön-
nen, darunter gibt ein gutes Fünftel der
Be treuer*innen (22 %) sogar an, dass
dies nur bei sehr wenigen oder gar kei-
nen ihrer Betreuten möglich ist. 20 Pro -
zent sind der An sicht, dass bei etwa der
Hälfte der Betreuten eine Stärkung der
Autonomie möglich ist, weitere 17 Pro -

zent halten dies bei mehr als der Hälfte
ihrer Be treuten für möglich. Nur 5 Pro -
zent der Betreuer*in nen geben da -
gegen an, dass bei (sehr) vielen Be -
treuten eine Stärkung der Au to nomie
möglich ist (Matta et al. 2018, S. 285).
Die Betreuer*innen wurden darüber
hinaus gefragt, wie häufig sie in ihrem
Arbeitsalltag mit ihren Betreuten in ei -
ner Weise kommunizieren, die diese bei
einer eigenen Entscheidungs fin dung
unterstützt. Hier antworten 10 Pro zent,
dass ihnen dies „sehr oft (oder im -
mer)“ gelingt. Knapp der Hälf te der Be -
treuer*innen (47 %) ge lingt dies nach
eigener Einschätzung „oft“. 35 Prozent
geben die Antwort „manchmal“ und
immerhin fast ein Zehntel geben an,
dass unterstützte Entscheidungs fin -
dung (sehr) selten oder nie gelingt
(ebd., S. 291).

Mögliche Gründe für Schwierig -
keiten in der Betreuungspraxis
Einschätzung der Berufsbetreuer*innen
Die Betreuer*innen wurden gefragt,
warum unterstützte Entscheidungs fin -
dung nicht immer möglich ist (Abb. 4).
Der häufigste Grund ist demnach, dass
die Betreuten wollen, dass die Be -
treuer*innen in ihrem Sinne entschei-
den: 45 Prozent der Betreuer*innen ge -
ben an, dass dies (sehr) oft zutrifft.
Zeit mangel ist ihrer An sicht nach fast
ebenso bedeutend, da eine unterstütz-
te Entschei dungs fin dung aus führlicher
Ge spräche bedarf: Bei 40 Prozent der
Be fragten trifft dies (sehr) oft zu. Ein
gutes Viertel der Betreuer*innen (26 %)
sagt weiterhin, dass dringende An ge -
legenheiten (sehr) oft nicht besprochen
werden können, weil sofort ge handelt
werden muss. Ähnlich viele (29 %)
geben an, dass (sehr) oft starke Kom -
mu nikations prob leme (beispielsweise
aus sprachlichen oder kognitiven
Gründen) einer unterstützten Entschei -
dungsfindung im Wege stehen. Dass
Betreute das Ge spräch ablehnen, ist
aus Sicht der meisten Betreuer*innen
(90 %) nur manchmal oder (sehr) selten
ein Grund dafür, dass unterstützte
Entschei dungs findung nicht gelingt.
Auch Qualifikationsdefizite spielen
eine untergeordnete Rol le. So ist eine
unzureichende Aus bil dung laut 98 Pro -
zent der Be treu er*innen (sehr) selten
der Grund dafür, dass unterstützte Ent -

Abbildung 2: Strategien/Methoden im Sinne einer unterstützten Entscheidungsfindung

Abbildung 3: Organisation von Beratung 
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schei dungs fin dung nicht immer mög-
lich ist. Nach den Gründen dafür ge -
fragt, warum Kommunikation mit den
Be treuten nur schwer möglich ist, ge -
ben die Befragten am häufigsten
(93 %) begrenzte kognitive Fähigkeiten
der Betreuten an. Mehr als 2 Drittel
(75 %) verweisen auch auf die begrenz-
ten kommunikativen Ausdrucksmög -
lich keiten der Be treu ten. 40 Prozent
ge  ben darüber hinaus an, dass Be treu -
te die Kommunikation verweigern. Je -
weils etwa 30 Prozent nennen als Grün -
de fehlende Deutschkenntnisse sowie
eine zurückhaltende oder schüch terne
Persönlichkeit der Be treu ten (Matta et
al. 2018, S. 275).

Unzureichendes Rollenbewusstsein?
Um die Betreuung so zu besorgen, wie
es Wunsch und Wohl der Betreuten
entspricht, ist es zentral, dass Betreuer*
innen zwischen ihren eigenen Sicht -
wei sen und Vorstellungen sowie de -
nen der Betreuten unterscheiden kön-
nen. Dies fällt 28 Prozent der Be treu -
er*in nen nach eigener Einschät zung
leicht, 45 Prozent eher leicht, 25 Pro -
zent antworten „teils/teils“ und fast kei -
ne B e treuter*innen sagen, dass ih nen
dies (eher) schwer fällt. Nach ihren Vor -
gehensweisen gefragt, um zwischen
den eigenen Sichtweisen oder Vor -
stellungen und denen der Betreuten zu
unterscheiden, wird am häufigsten der
bedarfsweise Aus tausch mit Kol leg * in -

nen angegeben (82 %). Rund die Hälfte
der Betreuer*innen (46 %) gibt sich
selbst bewusst Rechenschaft über ihr
Interesse in einer Angelegenheit. Nur
ein knappes Drittel (32 %) nimmt re -
gelmäßig an Supervisionen teil, rund
ein Viertel (26 %) sagen, dass sie kein
spezielles Vorgehen zur Klä rung unter-
schiedlicher Sichtweisen haben.

Danach gefragt, ob sie die Betreuten
bei der Umsetzung ihrer Pläne unter-
stützen, auch wenn sie ihnen etwas
beibringen könnten, was aus ihrer
Sicht besser wäre, zeigt sich folgendes
Bild: Auf 20 Prozent der Be treu er*
in nen trifft dies zu, auf gut die Hälfte
trifft dies eher zu, und 25 Prozent ant-
worten „teils/teils“. Die verbleibenden
4 Prozent geben an, dass dies auf sie
(eher) nicht zutrifft.

Persönlicher Kontakt und erforder-
licher Zeitaufwand für 
unterstützte Entscheidungsfindung
Die kommunikative Interaktion kann als
zentraler Bestandteil des Prozesses der
unterstützten Entschei dungs fin dung
angesehen werden. Ein persönlicher
Kontakt zwischen Betreuer*in und der
betreuten Person ist somit unabding-
bar. Die Berufsbetreuer*in nen wurden
danach gefragt, mit wie vielen ihrer
Betreuten sie in den letzten 3 Monaten
mindestens ein persönliches Treffen
hatten (Abb. 5). Mehr als die Hälfte der

Befragten (57 %) hatte demnach im
letzten Quartal zu (fast) allen Betreuten
(das heißt zu 90 bis 100 %) persönli-
chen Kontakt. Weitere 20 Prozent ha -
ben 70 bis 90 Prozent ihrer Betreuten
persönlich getroffen. Dieses Ergebnis
zeigt einerseits, dass ein Großteil der
Betreuer*innen persönlichen Kontakt
zu ihren Betreuten hält. Andererseits
hatten die verbleibenden Betreuer*in -
nen lediglich zu 60 Prozent oder auch
deutlich weniger ihrer Betreuten in den
letzten 3 Mo na ten persönlichen Kon -
takt, was als vergleichsweise geringe
Kontaktintensität erscheint.

Um vertiefende Erkenntnisse zum Ar -
beitsaufwand der Berufsbetreuer*in-
    nen zu erhalten, wurde zusätzlich zur
standardisierten Befragung ein weite-
rer Untersuchungsschritt durchgeführt.
Hierbei dokumentierten die Betreuer*
 in nen ihren Arbeitsaufwand für die Be -
treuungsführung. Anhand von 215 Do -
ku mentationen über 7.910 Betreu un -
gen wurde ein Arbeits auf wand von
durchschnittlich 4,1 Stun den pro Be -
treuung pro Kalendermonat ermittelt.
Der Anteil des persönlichen Kontakts
am Ge samt zeitaufwand liegt bei 22
Prozent und entspricht somit im
Durchschnitt 53 Minuten pro Kalen der -
monat pro Be treuung (Matta et al.,
2018, S. 47, S. 498).
Nach Einschätzung der überwiegen-
den Mehrheit der Berufsbetreuer*in -
nen (96 %) müsste der vergütete Zeit -
auf wand höher sein, damit eine unter-
stützte Entschei dungs findung anstatt
ersetzender Entscheidungen geleistet
werden kann. Hierunter gibt der Groß -
teil (95 %) an, dass die vergüteten
Stun  den um mindestens 20 Prozent
höher sein müss ten. Immerhin ein
Drittel ist der Meinung, dass der Auf -
wand um 50 bis 60 Prozent höher sein
müsste, und immerhin 14 Prozent der
Befragten schätzen, dass mehr als 60
Prozent mehr vergütete Zeit notwendig
wäre (Abb. 6).

Fazit
Unsere Befragungsergebnisse zeigen,
dass die Rechtspflicht zur Förderung
von Autonomie und Selbst be stim -
mung im Widerspruch zu ihrer prakti-
schen Umsetzung steht. Rund 60 Pro -
zent der Befragten geben an, dass die

Abbildung 4: Gründe, warum unterstützte Entscheidungsfindung nicht immer möglich ist
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För derung von Autonomie und Selbst bestimmung bei
weniger als der Hälfte ihrer Betreuten möglich ist, und nach
Angaben von einem Fünftel der Be fragten ist dies nur bei
sehr wenigen oder gar keinen der Betreuten möglich. Mehr
als 2 Drittel der Berufs betreuer*innen geben darüber hinaus
an, nur manchmal oder (sehr) selten mit den Betreuten in
einer Art und Weise zu kommunizieren, die diese bei einer
eigenen Entscheidungsfindung unterstützt.

Aufgrund der Vielfalt theoretisch denkbarer Unterstüt zungs -
erfordernisse, Res sourcen und Wünsche der Be treuten ist
offensichtlich, dass das Vor gehen zur Förderung von Au to -
nomie, Selbstbestimmung und unterstützter Entschei -
dungs findung nur sehr be grenzt standardisierbar ist.
Vielmehr sind der Lebensentwurf, die konkrete Lebens -
situation, die Ressourcen und Fähigkeiten, die konkreten
Aus wir kun gen von Erkrankungen oder Be hin de rungen der
Betreuten zu berücksichtigen – nicht aber die Belange ande-
rer Personen oder der Betreuer*innen.

In diesem Beitrag wurden verschiedene Gründe vorgestellt,
die zu Um set zungsproblemen im Betreuungsalltag beitra-
gen können. Während die berufliche Qualifikation der
Berufsbetreuer*innen und das betreuungsrechtliche Wis -
sen grundsätzlich hoch sind, be steht im Hinblick auf betreu-
ungspraktische Kenntnisse (beispielsweise Ge sprächs füh -
rung, Netzwerkarbeit sowie Fallsteuerung und Unterstüt -
zungs pla nung) bei einigen Berufsbetreuer*innen Nach hol -
bedarf. Auch im Hin blick auf scheinbar selbstverständliche
Vor gehensweisen im Betreuungsalltag wurden Defizite fest-
gestellt. So achten einige Betreuer*innen beispielsweise nur
„manchmal“ oder sogar seltener darauf, dass Ärzt*in nen
und Mitar bei tende von Behörden mit den Betreuten direkt
kommunizieren und helfen nur, wenn dies nötig ist. Auch die
aktive Unterstützung der Betreuten, die eigenen Werte und

Ziele in Erfahrung zu bringen, findet eher selten statt. Eben -
so werden die gemeinsame Erar bei tung von Zielen und
Maß nahmen zur Zielerreichung von der Mehrheit der Be frag -
ten nicht standardmäßig vorgenommen.

Aus Sicht der Berufsbetreuer*innen ist Zeitmangel ein rele-
vanter Grund dafür, dass unterstützte Entscheidungs fin -
dung nicht immer möglich ist. Darüber hinaus geben die
Be treuer*innen auch eine Reihe weiterer Gründe an, die da -
rauf schließen lassen, dass mangelnde Kenntnisse im Hin -
blick auf Bera tungs konzepte und -techniken vorliegen. So
gibt eine beträchtliche Zahl der Be fragten an, dass die Be -
treuten häufig eine stellvertretende Entscheidung bevorzu-
gen. Weiterhin wird angegeben, dass Betreute das Ge -
spräch eher ab lehnen, oder dass starke Kom mu ni ka tions -
probleme Grund dafür sind, dass un terstützte Entschei -
dungs findung nicht gelingt. Auf genauere Nachfrage wird
deutlich, dass einige Betreuer*innen bereits eine zurückhal-
tende bzw. schüchterne Persönlichkeit als Grund für Kom -
munikationsprobleme ansehen. Weitaus häufiger werden
jedoch die begrenzten kommunikativen und kognitiven Fä -
higkeiten der Betreuten genannt. Eine gezielte Schulung im
Hin blick auf die erforderlichen Kom pe tenzen zur Beratung
von Menschen mit besonderen Kommunikations be darfen
bzw. geringer Motivation zu selbstständigem Handeln
scheint daher zielführend zu sein.
Hinsichtlich des Rollenbewusstseins gibt es Betreuer*in nen,
die eine paternalistische Grundhaltung aufweisen und eige-
ne Entscheidungen per se nicht zulassen. Qualitätsmängel
entstehen auch, wenn Betreute zwar angehört werden, dann
aber die eigene Position durchgesetzt wird. Feh lende Rollen-
und Machtreflexion können somit bewirken, dass Betreuer*
innen nur unzureichend zwischen Wün schen der Betreuten
und den ei genen Interessen unterscheiden.

Abschließend sei festgestellt, dass die Umsetzung des
Rechts der Betreuten auf Selbstbestimmung Aufgabe aller
Beteiligten im Betreungswesen ist: Rechtliche Betreu er* 
innen, Richter*in nen, Rechtspfleger*innen, Betreu ungs -
vereine, Betreuungsbehörden und auch die Betreuten selbst
müssen für ein gutes Ergebnis zusammenwirken. Während
dieser Beitrag auf unterstütze Entscheidungsfindung bei
beruflichen Betreuungen fokussierte, wurden im Rahmen
des Forschungsprojekts Handlungsempfehlungen formu-
liert, die sich an verschieden Akteure des Betreuungswesens
richten (Matta et al. 2018, S. 561 ff.).
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Abbildung 5: 

Anteil der Betreuten mit persönlichem Kontakt in den letzten 3 Monaten

Abbildung 6: Um wie viel müsste der vergütete Zeitaufwand höher sein?
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Mit dem 1. Januar 1992 trat
das Gesetz zur Reform des
Rechts der Vormundschaft

und Pflegschaft für Volljährige in Kraft
und bedeutete die Abschaffung des
paternalistischen Systems der Er wach -
senenvormundschaft. Ein Gesetz ist
jedoch nur so gut, wie die Be mü hun -
gen um seine Umsetzung hoch sind.
Die meisten Länder und Kommunen
be wiesen in der Vergangenheit zu we -
nig Interesse. Es zeigte sich, dass bis-
lang lediglich Kos tenfragen dazu führ-
ten, sich nachhaltig mit Betreuungs -
politik zu  befassen. Dis kussionen über
Inhalte der Be treu ung, ihre Qualität und
Professio na li sie rungs bestre bun gen
fanden meist in zweiter Reihe statt. 
Der vorliegende Artikel zeigt den aktu-
ellen Stand der Professionalisierungs-
und Qualifizierungsbestrebungen in
Bezug auf die rechtliche Betreuung,
die zum Teil recht schwierigen Be din -
gungen, unter denen der Prozess statt-
findet. Schließlich werden Lösungs -
wege aufgezeigt.

Jeder kann Betreuung?
Vor dem Hintergrund einer weitestge-
hend fehlenden staatlichen Qualitäts -
siche rung berufsbetreuerischer Tätig -
keit entwickelten sich schon in den
90er-Jahren des letzten Jahrhunderts
intensive berufsspezifische Fachlich -
keits- und Qualitätsdebatten. Der mitt-
lerweile mehr als 25 Jahre andauernde
Entwicklungs pro zess führte zu mehre-
ren Reformschrit ten. Der Gesetzgeber
versäumte es jedoch, die Profes siona -
lisierungs be stre bungen entschieden
zu verfolgen, man könnte sogar sagen,
er verhinderte und behinderte diesen
Prozess sogar. Dahinter steht die ver-
meintliche Annahme, dass rechtliche
Betreuung jeder leisten könne, der
imstande ist, seine eigenen Angele -
gen heiten zu regeln.

„Geeignetheit“ (§ 1897 BGB Abs. 1) gilt
als einzige Voraussetzung für die Über -
nahme einer Betreuung. Die Beurtei -
lung darüber bleibt intransparent. Die -
ses Argument wurde und wird immer
wieder als Gegenpol zu den Qualitäts-
und Professionalisierungs be strebun -
gen genannt, so zuletzt am 6. und 7.
Juni 2018 im Rahmen der 89. Kon fe -
renz der Justizminister*innen der Län -
der. Es seien keine über Grund kennt -
nis se des Betreuungs rechts hi naus ge -
hende Qua lifikationsan forde rungen an
Betreuer*in nen zu stellen. Erfor der lich
sei nur „die Befähigung, die Wün sche
und Bedürf nisse des Betreuten zu er -
mitteln“ (JuMiKo-Beschluss vom 6./7.
Juni 2018, S. 8).
Als weiteres regelmäßig genanntes
Ar gument gegen eine Professiona lisie -
rung rechtlicher Betreuung wird das
Pri mat des Ehrenamtes genannt (§ 1897
Abs. 6 BGB), die Annahme, Be treu ung
sei im Kern eine Aufgabe für Ehren -
amt liche. Ehrenamtlicher Be treu  ung
sei es nicht zuzumuten, über bestehen-
de rechtliche Regelungen des Betreu -
ungsgesetzes Qualitätsanfor derungen
abzuverlangen. Dies untergräbt faktisch
die Qualitäts- und Professiona li sie -
rungs  bemühun gen beruflicher Be treu -
ung. Die Behauptung, dass die Aner -
ken nung einer Pro fession dem Ehren -
amt schade, drängt sich dabei als eher
interessengeleitetes denn als belegba-
res Argument auf. Das Ehrenamt bleibt
ein unverzichtbares Element rechtli-
cher Betreuung und ist konsequent
und nachhaltig zu fördern. Der Trend
ist seit Langem ein anderer: Der Anteil
der beruflich ge führten Betreuungen
wächst seit Jahr zehnten trotz intensi-
ver Bemüh un gen des Gesetzgebers.
Wir erleben einen Anstieg psychiatri-
scher und demenzieller Erkrankungen
bei gleichzeitiger Erosion familiärer
Kontexte, die Zunahme komplexer Fall -

konstella tionen sowie fortschreitende
Bü ro krati sie rung in allen Lebens be rei -
chen. Ehrenamtliche Sorge kann nicht
mehr selbstverständlich vo raus  gesetzt
werden und eine Umkehr dieser Ent -
wicklung ist nicht absehbar. Berufliche
Betreuung rückt demnach immer mehr
in den Fokus und es entbehrt jeder
sachlichen Grundlage, nicht über deren
Professionalisierung zu sprechen. 

Qualität verlangt Profession
Nicht erst angesichts der Ergebnisse
der Qualitätsstudie wird deutlich, dass
sich das Betreuungsrecht weiterent -
wickeln muss. Die Ratifizierung der
UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) mit ihrem veränderten Ver -
ständ  nis von Behinderung, der sich
da raus entwickelte behindertenpoliti-
sche Pa ra digmenwechsel, aber eben-
so die Fol gen tiefgreifender sozialpoli-
tischer Ver änderungen in den letzten
Jahr zehn  ten machen es dringlich, Un -
ter stützung für Menschen mit Behin -
de rungen neu zu denken.

Die nachhaltige politische Unbeweg -
lichkeit dem Betreuungs recht gegen-
über erstaunt, vergegenwärtigt man
sich die hohen moralischen und fachli-
chen Anforderungen dieses Berufes:
Betreuer*innen schützten die Men -
schen würde in Situationen großer Ver -
letzlichkeit, organisieren, planen und
koordinieren komplexe Unter stüt -
zungs prozesse und müssen in Si tu a  ti -
onen großer Not sensible Ent schei -
dungen über Eingriffe in die Freiheits -
rechte treffen. Fundamentale Grund -
rechte der Betroffenen werden hier auf
sträfliche Weise vernachlässigt oder –
mit Blick auf das Ehren amtprimat – ins
„Private“ verdrängt. Rechtliche Be -
treu ung bedarf schon aufgrund des
grundrechtsrelevanten Hand lungs fel -
des ei nes professionellen Vorgehens!

Dirk Brakenhoff

Professionalisierung der rechtlichen
Betreuung: Ein Entwicklungsprozess
mit Gegenwind
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Der UN-Ausschuss für die Rechte von
Men schen mit Behin derungen forderte
die Bundesrepublik im Rahmen des
ersten Staatenberichts in den Ab -
schlie ßenden Bemerkungen („Con clu -
ding Observations“) auf, verbindliche
und überprüfbare Maßstäbe einzufüh-
ren, um auf wissenschaftlicher Basis
die fachlichen Grundlagen und Ab -
läufe einer guten Betreuung zu definie-
ren (CRPD/C/DEU/CO/1; Ziffer 26b).
„Für die Ausübung der selbstständi-
gen Tätigkeit als Berufsbetreuer gibt
es keine berufsrechtlich definierten
Zugangskriterien. Es gibt weder ein
ein deutiges Berufsbild noch eine be -
son dere Qualifikation. Der Zugang wird
von den Betreuungsbehörden reguliert.
Nach welchen Kriterien ausgewählt
wird, ist für Dritte nicht nachvollzieh-
bar. Auch wird nicht veröffentlicht, wer
als Berufsbetreuer zugelassen ist.
Zudem gibt es keine berufsrechtliche
Körperschaft, der diese Berufsgruppe
angehören muss.“ (Transparency Inter -
national Deutsch land 2013, S. 2 f.).
Diese fundamentale Kritik über das
deut sche Betreu ungsrecht wurde 2013
formuliert und es hat sich bislang nichts
getan. Men schen können sich aktuell
nicht darauf verlassen, eine gute und
be darfsgerechte Unter stüt zung zu er -
hal   ten, sondern nur hoffen, in den Ge -
nuss einer qualifizierten Be treuung zu
kommen. Die Berufs inhaber*innen ha -
ben diese Situation nicht zu verantwor-
ten. Im Gegenteil: Viele leisten un ter
enorm belastenden Rahmen bedin gun -
gen, beispielsweise durch unbezahl te
Mehr  arbeit qualitativ hoch wer tige Ar -
beit. Die Ergeb nis se des aktuellen Qua -
litätsberichts belegen dies.

Rechtliche Betreuer*innen garantieren
durch eine persönliche Form der Un -
terstützung die Selbstbestimmung von
Menschen, die ihre Angele gen heiten
nicht selbst besorgen können – unab-
hängig davon, ob die Betreuung beruf-
lich oder ehrenamtlich geführt wird.
Der Anspruch bleibt derselbe. Die ak -
tuellen strukturellen Rahmen bedin -
gun gen fördern allerdings weder Qua -
litäts-, noch Professio na lisierungs be -
strebungen. Die Verengung der not -
wen digen Kenntnisse sowie das in -
halt lich falsche Verständnis von Be -
treu ung als reine Rechtsfürsorge ge -

hen an den Erfordernissen der Praxis
vollkommen vorbei. Dabei wurde schon
früh diskutiert, dass das geltende
Betreuungsrecht seinen Zie len nicht in
ausreichendem Maße ge recht wird.
Betreuung ist nicht nur als ein zivil-
rechtliches Rechtsver hältnis zu begrei-
fen, in dem eine Person für eine andere
Geschäfte zu besorgen hat. Rechtliche
Handlungen sind nur ein Nebenaspekt
von Betreuung. Willens erkundung, un -
terstützte Entschei dungs findung, För -
de rung einer selbstständigen Gestal -
tung der Rechts be zie hungen, Unter -
stüt zung bei der Um setzung individuel-
ler Präferenzen und Entscheidungen
ge genüber möglichen Vertrags part -
nern erfordern Kom petenzen in der Be -
ra tung, Sozial diagnostik und der Steue -
rung sozialer Systeme. „Rechtlich“ ist
allenfalls das Ziel, aber nicht der Weg
dorthin und erfordert auf Seiten der
Betreuung Aktivitäten, die den Rahmen
des im Zivilrecht Regelbaren sprengen.
Diese Diskussion ist beinahe so alt wie
die Betreuungsrechtsreform von 1992,
aber leider kaum einen Schritt voran-
gekommen. Adler bezeichnete Be rufs -
 be treuung 1998 als eine „Schwel len -
profession“ (Adler, S. 336), 20 Jahre
spä ter blockiert der Gesetzgeber die
Pro fessionalisierungs bemühun gen
noch immer mit denselben dünnen Ar -
gumenten. Um dieses politisch ver-
schuldete fachliche Vakuum zu füllen,
entwickelten sich bei Berufsinhabern
und ihren Ver bänden vielfältige Re -
form ideen und -bestrebungen bezüg-
lich der Qualitäts sicherung und Pro fes -
sionalisierungs ent  wicklung.

Verbandliche Qualitäts- und Profes sio -
nalisie rungsentwicklung als Vorbild
für die Betreuungslandschaft
Der Bundesverband der Berufsbetreu-
er/innen (BdB e. V.) ist die größte In te r -
essensvertretung des Berufs stands
„Betreuung“ und hat seit seiner Grün -
dung (1994) mit Engagement Quali -
täts- und Professionalisie rungs themen
vorangetrieben. In den letzten Jahren
haben entscheidende verbandliche
Entwicklungen in der Theorie, in den
be ruflichen Verfahren und in der struk-
turellen Konzeption des Berufs stattge-
funden. Diese beeinflussen die Dis kus -
sionslandschaft und sind durch zahl -
rei che Instrumente und Maß nah men

inner- und außerverbandlich um ge -
setzt worden. 

Einige Beispiele verbandlicher Qua -
litäts- und Professionalisierungs be -
müh ungen:
n  Entwicklung einer eigenständigen
    Betreuungstheorie (aktuell: Wei ter-
    ent wicklung zu einer Theorie der
    Besorgung)
n  Systematisierung der fachlich-me-
    tho dischen Anforderungen an den
    Beruf mit der Entwicklung der Me-
    thode des Betreuungsmanage ments
    (Roder, 2008)
n  Entwicklung fachlicher Standards
    (aktuell: Vermeidung von Zwangs-
    handlungen)
n  Erklärung berufsethischer Grund-
    lagen und Leitlinien (aktuell: 2018
    überarbeitet)
n  Ein öffentlich einsehbares Qua li täts-
    register, in dem sich Betreuer*innen
    mit ihren individuellen Schwer-
    punkten und Fähigkeiten vorstellen
    können und das potenziellen Klient*
    innen, Angehörigen, Betreuungs-
    behörden, Gerichten usw. die Mög-
     lichkeit gibt, eine geeignete Be treu-
    ung zu finden
n  Entwicklung eines Berufsbildes
     (aktu ell in Überarbeitung)
n  Entwicklung und Umsetzung einer
     unabhängigen Beschwerdestelle
     mit vorgelagertem Schlich tungs-
     verfahren
n  Entwicklung von Qualifikationsan-
     for derungen und Eignungskriterien,
    eines betreuungsspezifischen Aus-
    bil dungsprofils bis hin zu einem
    Curriculum eines modularisierten 
    berufsspezifischen Weiter bildungs-
    studienganges

Die gezeigten Beispiele verdeutlichen,
dass die Berufsinhaber*innen und
Verbände dem fehlenden Willen des
Ge setzgebers fachlich etwas entge-
gensetzen können und schlagen eine
Qualitätsbresche in der kaum normier-
ten berufsfachlichen Landschaft. Die
Wirkung der verbandlichen Maß nah -
men und Instrumente haben zweifels-
ohne Grenzen, da sie zumeist auf Frei -
willigkeit und auf Mitgliedschaft im
Ver band basieren. Nichtsdestotrotz
stel  len diese vielfältigen Ent wick lun -
gen von Theorie, beruflichen Verfah -



ren und strukturellen Konzeptionen be -
deutende Impulse für das gesamte Be -
treuungswesen dar. Genauso wichtig
ist, dass sie institutionalisiert werden.

Strukturelle Lösungsansätze 
für eine professionelle Betreuung
Strukturelle Lösungsansätze des Ge -
setzgebers für die Weiterentwicklung
des Betreuungsrechts finden sich bis-
lang wenige. Diese fokussieren sich
zu dem fast ausschließlich darauf, Be -
treu ung zu verhindern, ihre Kosten zu
begrenzen oder Ehrenamt in eine fal-
sche Richtung zu lenken. Dabei gibt es
zahlreiche Ideen, die es zu diskutieren
gilt hinsichtlich ihrer Umsetzung.

Zur Sicherstellung von Qualität und
professionellem Handeln verfolgt der
BdB e. V. als strukturellen Lösungs an -
satz die Gründung einer Bundes kam -
mer für Berufsbetreuer*innen. Eine
qua lifizierte Aufgabenwahr neh mung
gebietet die Einhaltung einer berufs-
spezifischen Sorgfalt und die Anwen -
dung wissenschaftlich fundierter Me -
thoden. Sie kann im Einzelnen weder

vom Gesetzgeber definiert, noch von
staatlichen Instanzen entwickelt und
be aufsichtigt werden. Die Betreu ungs -
gerichte sind unverzichtbare Kon troll -
instanzen des Rechtsstaates in Bezug
auf die Verhältnismäßigkeit von Grund -
rechtseingriffen. Eine fachliche Kon -
trolle der Berufsausübung können sie
allerdings nicht leisten, das ist weder
ihre Aufgabe, noch verfügen sie über
die erforderlichen Fach kennt nisse. Die
Berufsangehörigen selbst sind nach
Meinung des BdB am besten in der
Lage, die konkreten An for de rungen
der beruflichen Praxis zu beurteilen,
die erforderliche Fach lich keit zu entwi-
ckeln, berufsständische Normen zu de -
finieren und die Berufs ausübung fach-
lich zu beaufsichtigen. Eine Be rufs -
kam mer würde den rechtlichen Rah -
men für die berufliche Aus übung der
Betreuertätigkeit auf ein neues Qua -
litätsniveau heben und ihr dabei zen-
trale Aufgaben im Bereich der Qua -
litätssicherung und Pro fes sio ns ent -
wicklung zuzuweisen. Der BdB verfolgt
schon lange das Thema Be treuer -
kammer. Die konzeptionellen Vorar bei -

ten sind dabei weitgehend abge-
schlossen, ein Gesetzentwurf ist erar -
bei tet und ein konkretes Be rufs gesetz
in Vorbereitung.

Die gesamte Qualitäts- und Pro fes -
sions debatte nutzt jedoch nichts, ohne
die dafür tauglichen Rahmen bedin -
gungen! Diese sind, um es schlicht
aber treffend zu sagen: schlecht! Be -
treuer*innen verdienen im Ver gleich
dürf tig und arbeiten im Durchschnitt
zu einem Viertel unentgeltlich! Die
Ergebnisse der aktuellen Qualitäts stu -
die belegen dies deutlich. Das derzeiti-
ge Pauschalvergütungssystem (Aus -
 stattung an Zeit und Geld) ist grund -
sätzlich zu reformieren und beeinträch-
tigt unter den jetzigen Be dingungen
erheblich die Qualität und den Pro fes -
sionalisierungsanspruch der Betreu -
ung. Der BdB e. V. kämpft mit Nach -
druck für eine Beseitigung dieses
unhaltbaren Zustands und beschäftigt
sich darüber hinaus seit Längerem mit
der Erarbeitung von Lösungs vor schlä -
gen für ein neues qualitätsorientiertes
und leistungsgerechtes Vergütungs -
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Schlussbetrachtung
Auch wenn es der Gesetzgeber noch
anders sieht – Betreuung kann nicht
jeder. Klient*innen haben das indivi-
duelle Recht auf einen transparenten
und professionellen Betreuungs pro -
zess, nach überprüfbaren Maßstäben.

– ob berufs mäßig oder ehrenamtlich.
Es gibt viel zu tun und die Zei chen ste-
hen aktuell auf Ver än de rung. Die poli-
tische Dynamik ist an satz weise vor-
handen, doch die Sorge ist berechtigt,
dass sich der Reform prozess zu einem
Rückschritt entwickelt.



Rezension

Gudrun Dobslaw führt in diesem Sam -
melband Beiträge zusammen, die sich

mit partizipativen Interaktionen von Men -
schen mit und ohne Behinderung, Teil ha be -
barrieren und Lösungsmöglich keiten aus
unterschiedlichen Perspektiven be schäf -
tigen. Die Idee für diesen Sam mel band mit
der übergeordneten Fra ge stel lung, wie ein
partizipatives Mitein an der von Menschen
mit und ohne Behin derung gelingen kann,
ging aus der Ab schluss tagung des Pro jek -
tes „Gut leben in NRW“ an der Fach hoch -
schule Bielefeld hervor. Das Projekt wurde
in Zusammen arbeit des Landesverbandes
für Menschen mit Kör per- und Mehrfach be -
hinderung NRW e. V. und der Fachhoch -
schu le Bie lefeld als Eva lua tionsstudie von
2014 bis 2017 durchgeführt. Im Herausge -
ber werk von Gudrun Dobs law beziehen
sich einige Autor*innen auf die Ergebnisse
der Studie, andere Bei träge ergänzen die
Thematik aufgrund eigener Forschungs -
ergeb nisse. Der Sam mel band hat zum Ziel,
einen Bei trag zur Be ant wortung der Frage -
stel lung zu leisten, wie es Menschen mit
Be hin de rungen gelingen kann, mit ihren
Le bens entwürfen und Kom petenzen ihren
Platz in der Ge sell schaft zu finden und aktiv
be teiligt zu werden.

Teilhabe und Partizipation 
als gesellschaftlicher Auftrag
Einführend werden im Artikel von Beck,
Nieß und Silter Teilhabe und Partizipation
als gesellschaftlicher Auftrag und Heraus -
for derung näher erläutert. Unter Teilhabe
verstehen die Autorinnen den potenziellen
Zugriff auf und Zugang zu gesellschaftlichen
Handlungsfeldern, beispielsweise gesell-
schaftliche Entscheidungsprozesse, Frei zeit -
ak tivitäten und Bildungsangebote. Teil ha be -
be schränkungen werden als ge sellschaft li -
che Ausschlussprozesse und Behinderung
der Person angesehen, die in der Person-
Um welt-Interaktion begründet sind. Auf
Grund lage ihrer Forschungser geb nisse stel-
len die Autorinnen Partizi pa tion als wechsel-
seitige soziale Interaktion heraus, die zur
Erweiterung des Möglich keitsraumes jeder
einzelnen Person beitragen soll.

Wie gelingt Interaktion?
Anschließend werden in den Beiträgen
von Hitzler, von Dobslaw und Messmer
sowie Burow und Dobslaw die interaktive
Seite der Partizi pa tion betrachtet und Be -
dingungen für eine gelingende Interaktion
abgeleitet. 
Hitzler untersucht, wie „Gew öhnlichkeit“
in der Interaktion zwischen Personen mit

und ohne kognitive Beeinträchtigung her-
gestellt wird. Ein Ergebnis ihrer Erhebung
ist, dass es Behinderung nicht per se gibt,
sondern diese erst in der Kommunikation
konstruiert und durch die Zuschreibung in
der Interaktion relevant wird. 
Dobslaw und Messmer gehen der Frage
nach, welchen Beitrag die Eltern von er -
wachsenen Kin dern mit einer Behinderung
leisten, damit ihre Kinder bestmöglich an
gemeinschaftlichen Prozessen partizipie-
ren können. Dabei beleuchten sie eine
mög liche Rolle der Eltern als dauerhafte
„Partizipa tions assis tenten“ und die mögli-
cherweise da raus entstehenden Barrieren
für eine gleichberechtigte Partizipation. 
Die kommu nikativen Praktiken der Modera -
tor*in nen in trialogischen Arbeitsgruppen
un ter suchen Burow und Dobslaw. Wie
eine gleichberechtigte Diskursbeteiligung
von Men schen mit Behinderung (zum Teil
auch mit kom munikativen Einschrän kun -
gen) durch Mo  de rator*innen unterstützt
werden kann, ist Inhalt ihres Artikels. Diese
3 Stu dien verdeutlichen, dass Partizipation
und Teil habe von Menschen mit Be hin de -
rungen Mög lich keitsräume schaffen. Be -
 din gungen dafür werden aufgezeigt, bei-
spielsweise die An passung von Set tings
an die Ver schie den artigkeit von Per sonen
und Grup pen und nicht nur deren Öffnung
für Menschen mit Behinderung. Voraus -
set zung dafür ist eine kritische Hin ter fra -
gung des Nor mali täts begriffes.

Dieser Gedanke wird von Messmer fortge-
führt, indem er strukturell wiederkehrende
Hinderungsgründe von Mitwirkung und
Be teiligung in Interaktionen zwischen Fach -
kräften und Klient*innen im Feld der Kin -
der- und Jugendhilfe untersucht. Dabei lei-
tet er allgemeine, auf andere Kontexte
über tragbare Gelingensbedingungen für
die Ge stal tung partizipativer Prozesse ab.

Inklusive Arbeitsgruppen
Nachdem Grenzen für Partizipation und
 Lö sungsansätze in der Zusammenarbeit
mit Menschen mit Behinderungen in den
oben genannten Artikeln behandelt wur-
den, gehen Niediek und Wansing der Fra -
ge nach, wie Settings gestaltet sein soll-
ten, um eine gelingende Partizipation aller

zu ermöglichen. Niediek unterbreitet in
ihrem Beitrag praxisbezogene Vor schlä ge
für inklusive Arbeitsgruppen am Bei spiel
„inklusive Erwachs enenbildung“.  He raus -
 for de run gen bestehen Niediek zufolge
weniger in der Abgrenzung zwischen Be -
hin derung/Nicht-Behinderung, sondern
ins besondere in Umfeldbedingungen, die
Partizipation fördern oder behindern.

Wansing beleuchtet eine andere Form der
Beteiligung: die Entwicklung von Arbeits -
modellen, die Menschen mit Behinderung
als Expert*innen mit spezifischen Erfah -
run gen auf Augenhöhe einbeziehen. Wan -
sing stellt die besondere Bedeutung von
Peer Counseling für ein selbstbestimmtes
Leben als Beratungsformat von und für
Menschen mit Behinderung heraus. Be -
dingungen, die dafür notwendig sind, ste-
hen im Fokus ihres Artikels.

Öknomische Vorteile von 
Partizipation und  Selbstbestimmung
Partizipation und Teilhabe als Chance für
soziale Dienstleistungen sind Thema des
letzten Beitrages in diesem Sammelband.
Stricker, Huppert und Oertmann beschrei-
ben, dass die Umsetzung von Partizipation
und Selbstbestimmung aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht (ökonomische) Vorteile
für soziale Dienstleistungsorganisationen
mit sich bringen kann. Dabei betrachten
sie die Folgen der aktiven Einbindung von
Menschen mit Behinderungen auf der
Prozess- und Strukturebene.

Übertragbare Ergebnisse
Gerade in Hinblick auf partizipative Pro zes -
se eröffnet der Sammelband Denk an stö -
ße, die eigene Praxis kritisch zu hinterfra-
gen. Interessant dürfte das Buch vor allem
für diejenigen sein, die tagtäglich mit Men -
schen mit Behinderung zu tun haben, sei
es als Angehörige*r oder Pro fes sio nelle*r.
Da rü ber hinaus dürften Per sonen von dem
Buch profitieren, die in Arbeits feldern tätig
sind, in denen Par tizipation (noch) nicht er -
möglicht wird. Die Ergeb nisse lassen sich
im Sinne des Zieles einer inklusiven Ge -
sellschaft auch auf Hand lungsfelder der
Sozialen Arbeit und an gren zende Fach ge -
biete außerhalb der Arbeit mit Men schen
mit Behinderung über tragen. Zu sam men -
fassende ausleitende Worte wä ren hilf-
reich gewesen, um in der Zu sam men -
schau die Vielzahl der Facetten in den Ein -
zel beiträgen zu bündeln und zu stärken.
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Auf dem Weg zu mehr Partizipation und inklusiver Gesellschaft
Denkanstöße zum Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen 

Dobslaw, Gudrun (Hg.) (2018):
Partizipation – Teilhabe –
Mitgestaltung: Interdisziplinäre
Zugänge. Opladen, Berlin, Toronto:
Budrich UniPress Ltd.


